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Verwaltungsgemeinschaft
Amtliche Bekanntmachungen

NECKAR-ODENWALD-KREIS Öffentliche Bekanntmachung
Sitzung des Kreistags am 28.09.2020
Sehr geehrte Damen und Herren, wie bereits angekündigt, findet 
die nächste Sitzung des Kreistags am Montag, dem 28.09.2020, 
um 16:00 Uhr, in der Stadthalle in 74722 Buchen, Schützenstraße 
1, statt.
T A G E S O R D N U N G:
1. Neckar-Odenwald-Kliniken gGmbH
a)  Vorbereitung einer Gesellschafterversammlung der Neckar-

Odenwald-Kliniken gGmbH:    
- Feststellung des Jahresabschlusses 2019

b) Verlustausgleich für das Jahr 2019
c) Gewährung einer Abschlagszahlung auf den Verlustausgleich 2020
d)  Vorbereitung einer Gesellschafterversammlung der Neckar-

Odenwald-Kliniken gGmbH:    
- Entlastung des Aufsichtsrats Vorlage: K/2020/042

2.  Vorbereitung einer Gesellschafterversammlung der Abfallwirt-
schaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises mbH (AWN)

a) Feststellung des Jahresabschlusses 2019
b) Verwendung des Jahresergebnisses
c) Entlastung des Aufsichtsrats Vorlage: K/2020/039
3.  Vorbereitung einer Gesellschafterversammlung der Dienstleistungs-

gesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises gGmbH (DIGENO)
a) Feststellung des Jahresabschlusses 2019
b) Verwendung des Jahresergebnisses
c) Entlastung der Geschäftsführung
d) Bestellung des Abschlussprüfers für 2020 Vorlage: K/2020/040

Bei schlechtem
Wetter findet das 

Wanderkonzert 
nicht statt!
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4. Beteiligungsbericht 2019 Vorlage: K/2020/041
5. Mitteilungen und Anfragen
6. Fragestunde

Mosbach, 14.09.2020
Mit freundlichen Grüßen, Dr. Achim B r ö t e l

Verschiedenes
Musikschule Mosbach e.V.
 Das neue Musikschuljahr beginnt!

Schnupperstunden Eltern-Kind-Musik 
und Musikalische Früherziehung

Elementare Musikpädagogik – ganzheitliche Förderung für Ihr 
Kind – Kurse für jedes Alter, von Geburt bis Schulbeginn – Ein-
geladen sind alle Kinder, alleine oder in Begleitung eines „Großen“.
Mit der „Eltern-Kind-Musik“ vom Babyalter bis zu 4 Jahren erhal-
ten interessierte Eltern Hilfestellung und Inspiration bei der frühen 
Förderung ihrer Kinder. Das Konzept spricht Eltern an, denen es 
wichtig ist, Musik in das tägliche Familienleben bewusst einzubin-
den, um die Gesamtentwicklung und die musikalische Entfaltung 
des Kindes nachhaltig zu fördern. Der Unterricht findet wöchent-
lich in Gruppen von jeweils 5-8 Paaren (1 Kind und ein Erwachse-
ner) statt und dauert 30 bzw. 40 Minuten.
Die Musikalische Früherziehung ab 4 Jahren (2 Jahre vor der Ein-
schulung) hat das Ziel, die Kinder auf spielerische Art u.a. durch 
den Einsatz von elementaren Instrumenten und der eigenen Sing-
stimme an die Musik heranzuführen. Der Elementarunterricht soll 
so also ein musikalisches Fundament schaffen, auf das jedes Kind 
aufbauen kann. 
Der Unterricht wird wöchentlich je 45 Minuten (ab 8 Kindern 60 
Minuten) angeboten.
Schnupperstunden finden statt in Fahrenbach, im katholischen 
Gemeindehaus 
Montag, den 28. September und 05. Oktober 2020
16:15 - 16:55 Uhr Eltern - Kind (ab 9 Monaten)
Freitag, den 02.Oktober und 09. Oktober 2020
14:30 - 15:15 Uhr MFE 1 (ab 4 Jahren)
15:25 - 16:10 Uhr MFE 2 (ab 5 Jahren)
17:10 - 17:50 Uhr Eltern - Kind (ab 2,5 Jahren)
und in diesem Schuljahr aufgrund der Raumgröße nicht im Wasser-
schloss Dallau, sondern vorübergehend im katholischen Gemein-
dehaus Rittersbach (Riemenweg)
Do, den 01. und 08.Oktober 2020
15:20 - 16:00 Uhr Eltern - Kind (ab 9 Monaten)
16:10 - 16:50 Uhr Eltern - Kind (ab 2 Jahren)
17:00 - 17:40 Uhr Eltern - Kind (ab 3 Jahren)
bei Anna-Lena Kolbenschlag
Bei Nachfragen können Sie sich jederzeit bei Anna-Lena Kolben-
schlag unter 06287/9259482 melden. Bitte bringen sie pro EK-Paar/
Kind ein eigenes Sitzkissen mit! Ich freue mich auf Ihr Kommen!

Die Gewerbeschule Mosbach informiert
Die Gewerbeschule Mosbach bietet auch im Schuljahr 2020/21 für 
Berufsschüler parallel zu ihrer Berufsausbildung durch Zusatzun-
terricht und eine Zusatzprüfung die Doppelqualifikation zu einer 
Berufsausbildung und zur Erlangung der Fachhochschulreife an. 
Der Unterricht in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik 
findet in der Regel an 2 bzw. 3 Abenden pro Woche von 17.00 Uhr 
bis 20.00 Uhr statt Es gelten folgende Aufnahmevoraussetzungen:
-  ein gewerbliches Berufsausbildungsverhältnis von mindestens 

dreijähriger Dauer,
-  ein mittlerer Bildungsabschluss an einer Realschule oder Werk-

realschule oder   
-  eine Fachschulreife an einer zweijährigen Berufsfachschule oder
-  Versetzung nach Klasse 10 eines Gymnasiums.
Wer die Berufsabschlussprüfung und die Abschlussprüfung der Be-
rufsausbildung und die Prüfungen für die Zusatzqualifikation zur 
Fachhochschulreife bestanden hat, erhält das Fachhochschulreife-
zeugnis. Anmeldungen sind noch möglich bis zum Donnerstag, 
dem 01.10.2020, per Post, per Email oder persönlich im Sekretariat 
der Gewerbeschule Mosbach, Schillerstraße 4, 74821 Mosbach.

Förderverein Gewerbeschule Mosbach 
Lehrgänge im Metall-Schweißen 
Der Förderverein der Gewerbeschule Mosbach beabsichtigt ab 
05.10.2020 wieder Hobby-Schweißkurse und Schweißlehrgänge 
nach DVS-Richtlinien in den Schweißverfahren G, E, MAG, MIG, 
WIG für Stahl und Aluminium durchzuführen. Die Lehrgänge um-
fassen 32 (Hobby) bzw. 80 (regulärer Lehrgang) Unterrichtseinhei-
ten. Lehrgänge mit 80 Unterrichtseinheiten können mit Schwei-
ßerprüfungen nach DIN EN ISO 9606-1/2 abgeschlossen werden. 
(Gültigkeit 3 Jahre). Der Unterricht findet an 2 bis 3 Abenden/Wo-
che von 17.30 Uhr bis 20.45 Uhr statt. Wegen der begrenzten Zahl 
von Übungsplätzen wird eine Voranmeldung empfohlen. 
Der Informationsabend / Kursbeginn findet Montag, 05.10.2020 ab 
17:30 Uhr im Raum D 104, 1. UG des Werkstattgebäudes der Ge-
werbeschule Mosbach, Schillerstraße 4, statt. 
Alle Interessenten sind hierzu eingeladen. 
Anmeldungen nimmt das Sekretariat der Gewerbeschule Mosbach, 
Tel.: (06261) 8 90 80, Fax: 89 08 10, E-Mail: Verwaltung@gsm-mos.
de entgegen.

Neue DRK-Pilateskurse Einsteiger/Fortgeschrittene 
Neue 10wöchige Kurse in Pilates starten beim DRK Kreisver-
band Buchen unter corona-konformen Bedingungen. Am Freitag, 
02.10.2020 startet ein Pilateskurs -vorwiegend für Anfänger jeweils 
von 18.30-19.30 Uhr. Der Folgekurs für Fortgeschrittene beginnt 
am Dienstag, 06.10.2020 jeweils von 17.00-18.00 Uhr. Die Teilneh-
mer erwartet ein abwechslungsreiches und ganz effektives Ganzkör-
pertraining. Pilates beinhaltet neben einer gezielten Kräftigung pri-
mär für Beckenboden, Bauch-und Rückenmuskulatur auch Balance 
und Gleichgewicht, sowie Dehn-und Widerstandübungen. 
Bei der Ausführung des Trainings spielt neben der bewussten At-
mung auch die Achtsamkeit und Körperwahrnehmung eine große 
Rolle. Pilates ist eine sanfte und wirkungsvolle Trainingsmethode 
und verändert die eigene Bewegung-und Haltungsgewohnheit im 
Alltag. Die Teilnehmer werden gebeten eine eigene Matte mitzu-
bringen, sowie einen Kugelschreiber. Maskenpflicht besteht nur bis 
zum zugewiesenen Platz. 
Anmeldung bis 18. 09.2020 direkt bei der Kursleiterin unter 06281 
-96952 oder 0172-6222176; danach auch in der DRK Kreisgeschäfts-
stelle Frau Wiessner 06281-5222-18.

Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar
IHK-Finanzierungssprechtag für Gründungen, Übernahmen 
und Projekte
Wer ein Unternehmen gründet, bereits erfolgreich gegründet hat 
oder übernimmt, sollte in seine Finanzierungsüberlegungen immer 
auch Mittel aus Förderprogrammen einbeziehen. Denn für Grün-
dung, Übernahme oder die Erweiterung und Festigung eines Un-
ternehmens gibt es zahlreiche öffentliche Finanzierungsprogram-
me. Die Auswahl der passenden Förderbausteine ist jedoch nicht 
leicht; die jeweiligen Vergabekriterien und Konditionen sind nur 
schwer zu überschauen. Deswegen bietet die Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Rhein-Neckar mit der L-Bank und der Bürg-
schaftsbank Baden-Württemberg kostenlose persönliche Beratun-
gen über Fördermittel an. Der nächste Sprechtag ist am 15. Oktober 
2020 im Haus der Wirtschaft der Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) in Mosbach. Die L-Bank stellt hier Tipps und Wege zu 
günstigen Fördermitteln vor; die Bürgschaftsbank berät zur Um-
setzung von Projekten, wenn Sicherheiten fehlen. Für jedes Vor-
haben werden Finanzierungslösungen nach Maß entwickelt. Indi-
viduelle Beratungstermine in der IHK in Mosbach und ausführliche 
Informationen sind abrufbar unter www.rhein-neckar.ihk24.de/
sprechstunden-startercenter.

Arbeitsagentur berät interessierte Gründerinnen und Gründer
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar bietet ge-
meinsam mit der Agentur für Arbeit in Mosbach einen kostenlo-
sen Beratungsservice für Gründerinnen und Gründer an. Am 13. 
Oktober 2020 beraten Fachleute der Agentur für Arbeit Mosbach 
Arbeitslose, wie sie finanzielle Förderung erhalten können. Wer 
arbeitslos ist und sich selbstständig machen möchte, erhält Tipps, 

http://www.rhein-neckar.ihk24.de/sprechstunden-startercenter
http://www.rhein-neckar.ihk24.de/sprechstunden-startercenter
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ob das Vorhaben durch die Agentur für Arbeit bezuschusst werden 
kann. Individuelle Beratungstermine in der IHK in Mosbach und 
ausführliche Informationen sind abrufbar unter www.rhein-neckar.
ihk24.de/sprechstunden-startercenter.

Rechtssprechstunde für Gründung und Unternehmensnachfolge
Das StarterCenter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-
Neckar bietet einen kostenlosen Beratungsservice für Gründerinnen 
und Gründer sowie Unternehmen, für die eine Nachfolge angestrebt 
wird. Wer sich mit einer Neugründung oder mit der Übernahme 
eines Betriebs selbständig machen möchte, sollte sich frühzeitig um 
rechtliche Fragen kümmern. Auch für die Organisation der Über-
gabe eines bestehenden Unternehmens ist eine sorgfältige Planung 
wichtig. Gründerinnen und Gründer sowie Unternehmen erhalten 
hier fachkundige juristische Beratung. IHK-Rechtsexperten beant-
worten Fragen rund um die Themen Gründung, Betriebsübernah-
me und -übergabe. Der nächste Beratungstermin im Haus der Wirt-
schaft in Mosbach ist am 16. Oktober 2020. Ggf. findet die Beratung 
per Videotelefonie statt. Das Angebot richtet sich an Gründer, Un-
ternehmer, die einen Betrieb übergeben möchten, und Gründer, die 
einen Betrieb übernehmen wollen. Individuelle Beratungstermine 
in der IHK in Mosbach und ausführliche Informationen sind abruf-
bar unter www.rhein-neckar.ihk24.de/sprechstunden-startercenter.

Seniorexperten beraten Unternehmen und Gründer 
Unternehmen, Gründerinnen und Gründer können sich im IHK 
StarterCenter Mosbach am 12. Oktober 2020 von praxiserfahrenen 
ehemaligen Unternehmern und Führungskräften der Organisation 
„Senioren der Wirtschaft“ beraten lassen. In Einzelgesprächen gibt 
es praktische Tipps für junge und bereits länger bestehende Un-
ternehmen, zum Beispiel zu Finanzierung, Marketing oder Orga-
nisation. Gründerinnen und Gründer erfahren, wie sie ihr Vorha-
ben optimal gestalten und ihrem Business-Plan den letzten Schliff 
geben können. Mit dem kostenlosen Sprechtag, der im Haus der 
Wirtschaft in Mosbach stattfindet, unterstützt die Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar den nachhaltigen Erfolg ei-
ner Unternehmensgründung. Individuelle Beratungstermine in der 
IHK in Mosbach und ausführliche Informationen sind abrufbar un-
ter www.rhein-neckar.ihk24.de/sprechstunden-startercenter.
Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar: Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit, Matthias Schmitt, Leiter Kommunikation, Marke-
ting und Öffentlichkeitsarbeit, Tel.: 0621 1709-210, E-Mail: matthi-
as.schmitt@rhein-neckar.ihk24.de

Bitte um Unterstützung der Arbeit des Badischen Blinden- 
und Sehbehindertenvereins – Spendenaufruf 
Auch in Zeiten von Corona steht der Badische Blinden- und Seh-
behindertenverein (BBSV) blinden und sehbehinderten Menschen 
und deren Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite. Ehrenamtliche, 
selbst betroffene Mitarbeitende sowie Hauptamtliche beraten und 
unterstützen in telefonischen und persönlichen Gesprächen. Sie 
helfen den Menschen bei der Bewältigung behinderungsbedingter 
Lebenskrisen. Diese Angebote und die vielfältigen weiteren Aufga-
ben finanziert der BBSV zu großen Teilen über Spenden. Diese sind 
jedoch durch die Corona-Pandemie stark rückläufig. 
Unter den gegebenen Umständen und Beschränkungen ist der 
BBSV 2020 gezwungen, seine jährliche Haus- und Straßensamm-
lung abzusagen. Er kann nicht auf die Unterstützung der Schüle-
rinnen und Schüler an den Schulen zurückgreifen. Eine Sammlung 
durch selbst betroffene Mitglieder ist leider nicht möglich. 
Der Badische Blinden- und Sehbehindertenverein bittet Sie daher, 
ihn mit einer Spende zu unterstützen, damit er seine Arbeit und die 
Hilfe für Betroffene und Angehörige auch in der Corona-Pandemie 
unvermindert fortsetzen kann. Spendenkonto: BW Bank Mann-
heim, IBAN: DE 40 6005 0101 0001 0810 80

Kirche
Kath. Kirchengemeinde Elztal-Limbach-Fahrenbach

Prälat-Linus-Bopp-Platz 3, 74838 Limbach, Tel. 06287/244, pfarramt.limbach@kath-elf.de
Hauptstr. 38, 74864 Fahrenbach, Tel. 06267/245, pfarramt.fahrenbach@kath-elf.de
www.kath-elf.de

Gottesdienste vom 26.09. bis 02.10.2020
Livestream im Internet unter: www.kath-elf.de/live
Anmeldung zu den Gottesdiensten bitte telefonisch in den Pfarr-
büros oder per Mail an anmeldung@kath-elf.de

Samstag, 26.09.
Walldürn 15.30 Wallfahrtsmesse der Seelsorgeeinheit ELF
Sonntag, 27.09. –  26. SONNTAG IM JAHRESKREIS  

Große Caritaskollekte
Elztal
Ri 10.15  Messfeier  mit Segnung der Erntegaben und Gol-

dener Hochzeit 
Ri 14.30 Taufe
Limbach
Lau (Sa)  18.00 Beichtgelegenheit
Lau (Sa)  18.30 Messfeier  mit Segnung der Erntegaben
   gleichzeitig Livestream † in den Anliegen der 

Pfarrgemeinden 
Bals (Sa)  18.30  Messfeier  mit Segnung der Erntegaben und der 

Minibrote, mitgestaltet von der Katholischen 
Landvolkbewegung 

Krum 10.15 Messfeier  mit Segnung der Erntegaben
  gleichzeitig Livestream
Lau 14.00 Taufe
Fahrenbach
Fa 10.15 Messfeier  mit Segnung der Erntegaben 
Tr 11.30  Möglichkeit zum Kommunionempfang  mit An-

betung u. eucharistischem Segen (bis 12.30 Uhr, 
ohne Anmeldung)

Montag, 28.09.
 18.30 Andacht/Rosenkranz  im Livestream
Dienstag, 29.09.
Da 18.30 Messfeier  † in einem bes. Anliegen
Tr 18.30 Schülergottesdienst  gleichzeitig Livestream
Mittwoch, 30.09.
Fa 18.30 Rosenkranz
Wag 18.30 Messfeier  gleichzeitig Livestream
Donnerstag, 01.10.
Nb 18.30 Messfeier  gleichzeitig Livestream
Freitag, 02.10.
Lim 18.00 Rosenkranz
 18.30  Messfeier mit Anbetung – Kollekte für die Pfarr-

caritas
  gleichzeitig Livestream
Lau 18.30 Eucharistische Anbetung

Livestream: Herzlichen Dank für Ihre Spende
Nach wie vor wird unser täglicher Livestream von Messfeiern aus 
den Kirchen unserer SE von vielen Gläubigen jeden Alters gerne an-
genommen, so dass wir ihn bis auf Weiteres auch fortsetzen werden.
An dieser Stelle möchte ich allen ein herzliches Dankeschön sagen, 
die bis jetzt schon unserem Spendenaufruf zur Deckung der ent-
standenen und laufenden Kosten gefolgt sind. Gut 1000 Euro sind in 
den letzten Wochen zusammengekommen. Natürlich ist Ihre finan-
zielle Unterstützung weiterhin willkommen. Am besten überweisen 
Sie auf unser Konto (s. vorletzte Seite), eine Spendenquittung be-
kommen Sie dann umgehend zugeschickt.
Ich freue mich sehr über diese neue Art der intensiven Gebetsge-
meinschaft, die wir insbesondere den technischen Fähigkeiten von 
Kooperator Thomas Huber zu verdanken haben. 
 Pfarrer Ulrich Stoffers

Feier von Ehejubiläen
Immer wieder taucht die Frage auf, warum wir von kirchlicher Sei-
te nicht wie bei runden Geburtstagen auch die Jubelpaare zur Gol-
denen oder Diamantenen Hochzeit besuchen, und manche haben 
schon vergeblich auf einen Glückwunsch der Kirchengemeinde ge-
wartet, was uns vom Seelsorgeteam leid tut. Grund dafür ist, dass wir 
leider keine verlässlichen, vollständigen Daten über die Eheschlie-
ßungen aus der Zeit vor der Digitalisierung der Kirchenbücher ha-

http://www.rhein-neckar.ihk24.de/sprechstunden-startercenter
http://www.rhein-neckar.ihk24.de/sprechstunden-startercenter
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ben, insbesondere bei Paaren, die außerhalb unserer Gemeinden ge-
heiratet haben. Wir sind deshalb auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Meine Bitte: Machen Sie uns auf Jubelpaare aus dem Kreis Ihrer An-
gehörigen und Bekannten aufmerksam bzw. melden Sie sich selbst 
vor Ihrem Festtag im Pfarrbüro. Sie können dann wählen zwischen 
einem eigenen Gottesdienst, der Mitfeier Ihres Jubiläums im Rah-
men einer Gemeindemesse oder einem Hausbesuch mit Übergabe 
der entsprechenden Ehrenurkunde unseres Erzbischofs.
 Pfarrer Ulrich Stoffers

Versicherung für Schlüssel kirchlicher Gebäude
Wer in unseren Gemeinden ehrenamtlich oder gegen Honorar tä-
tig ist, hat nicht selten einen oder gar mehrere Schlüssel für Kirche 
bzw. Gemeindehaus. Die Verrechnungsstelle erinnert daran, dass 
bei Verlust die jeweiligen Personen haften. Gehört der betreffende 
Schlüssel zu einer Schließanlage, können dabei im schlimmsten Fall 
einige tausend Euro fällig werden.
Entsprechend bitten wir unbedingt zu prüfen, ob die ausgehändig-
ten Schlüssel über die Privat-Haftpflicht versichert sind. Die Mitver-
sicherung lässt sich in der Regel für einen sehr niedrigen Jahresbei-
trag vereinbaren, was absolut zu empfehlen ist.

Die Caritas-Konferenz St. Valentin sagt Danke
Am 16.09.2020 wollten wir, die Frauen von der Caritas-Konferenz 
St. Valentin, mit allen älteren Mitchristen ab 65 Jahren in Maria 
Frieden einen gemütlichen Nachmittag verbringen. Leider war dies 
unter den derzeitigen Corona-Bedingungen nicht möglich. Wir 
wollten ihn aber auch nicht einfach absagen.
Deshalb hatten wir uns eine Alternative überlegt:
Am 16. September um 14:00 Uhr hatten wir über den Livestream 
eine von uns gestaltete Andacht übertragen.
Viele Menschen haben die Andacht und die anschließenden Beiträ-
ge zur Unterhaltung angesehen und mitgefeiert, die Pfarrer Huber 
für uns im Livestream unter www.kath-elf.de veröffentlicht hat. So 
gesehen ist und war der etwas andere „gemütliche Nachmittag“ für 
alle älteren Christinnen und Christen 2020 aus unserer Sicht sehr 
erfolgreich.
Wir sagen deshalb allen, die uns dabei unterstützt haben ein herz-
liches Vergelts Gott.
Ganz besonders danken wir Pfarrer Huber, der die Andacht aufge-
nommen, die Beiträge der Gemeindemitglieder eingefügt und dann 
als ansprechenden Beitrag im Livestream veröffentlicht hat. Weiter 
danken wir Petra Reis, die die musikalische Umrahmung der An-
dacht übernommen und auch noch einige Unterhaltungslieder auf-
genommen hat. Pfarrer Stoffers und Bürgermeister Weber danken 
wir für die Begrüßungsansprache. Allen Gemeindemitgliedern, die 
durch ihre ganz persönlichen Gedanken die Andacht bereicherten, 
danken wir ebenfalls ganz herzlich. Allen Frauen der Caritas-Kon-
ferenz St. Valentin, die die Briefe gerichtet und ausgetragen, die An-
dacht mitgestaltet haben und sich auch sonst in vielfältiger Weise 
engagieren sage ich ebenfalls ein herzliches Vergelts Gott.
Hoffentlich hatten Sie auch bis zum 16.09. den Gutschein eingelöst, 
ein paar Freunde und Bekannte eingeladen, um so in kleiner Gesell-
schaft, aber über den Livestream zu einer großen Gemeinschaft ver-
bunden, einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen.
Einen Teil der Kosten konnten wir durch die jährlichen Zuwendun-
gen der Vereine und der Gemeinde decken.
Wir danken den Vereinen, der Gemeinde und allen Spendern, die 
diesen Nachmittag ermöglicht haben.
Wer bisher noch keine Gelegenheit hatte, diesen gemütlichen Nach-
mittag zu verbringen kann dies bei stürmischem Herbstwetter 
nachholen. Die Andacht ist weiterhin unter www.kath-elf.de mit-
zufeiern.

Vereine 
TSG Reisenbach/Mudau e. V. 

Neue Turnstunden-Einteilung ab Herbst 2020
Liebe Turnerinnen und Turner,
trotz aktueller Situation wollen wir Euch ab Oktober wieder in der 
Sporthalle begrüßen. Wir wollen Euch endlich wieder die Möglich-
keit bieten, eurem Sport nachgehen zu können.

Die Übungseinheiten werden jedoch nicht wie gewohnt stattfinden 
können, da wir uns an die aktuelle Corona-Sport-Verordnung des 
Landes Baden-Württemberg und die Vorgaben der Gemeinde Mu-
dau halten müssen.
Das heißt, es müssen nicht nur bestimmte Hygienevorgaben erfüllt 
werden, sondern auch die einzelnen Gruppen verkleinert und die 
Trainingseinheiten deshalb vielleicht sogar verkürzt werden. Auch 
können wir eventuell nicht mehr das ganze Angebot anbieten.
Um die Einteilungen der Turnstunden unter Corona-Bedingun-
gen besser planen zu können, gibt es folgende wichtige Vortreffen 
& Besprechungen (die auf jeden Fall besucht werden sollten) in der 
Odenwaldhalle Mudau/bei schönem Wetter draußen:
Alle Interessierte: 
Mütter vom Kinder-Turnen von 3-6 Jahren treffen sich mit Vera 
am 30.09.2020 um 16.00 Uhr und vom Mutter-Kind-Turnen am 
29.09.2020 um 14.00 Uhr.
Turnkinder Jahrgang 2013 mit Stefanie am 29.09.2020 um 17.00 Uhr
Turnkinder Jahrgang 2014 mit Stefanie am 29.09.2020 um 18.00 Uhr
Turnkinder Jahrgang 2011 mit Ina Moser am 25.09.2020 um 17.00 Uhr
Turnkinder Jahrgang 2012 mit Julia F. am 30.09.2020 um 18.00 Uhr
Bitte Mundschutz nicht vergessen!
Auf unserer Homepage findet ihr die Hygieneverordnung und sons-
tige Informationen. Schaut rein: www.tsg-reisenbach.de – Nach 
den Besprechungen werden wir die Turnstunden ausschreiben.
Auswahl-Gerätturnen weiblich, wettkampf- und leistungsorientiert
Montag, 17 - 19 Uhr, Odenwaldhalle Mudau, Gruppe bleibt bestehen
Beginn: 28. September 2020, Übungsleiterin: Katja Schäfer 

Entspannung in Balance, Kursstunden
Start am 05. Oktober 2020
Montag, 19.00 – 20.00 Uhr, Odenwaldhalle Mudau
Achtsame Übungen zur Dehnung und Kräftigung verschiedener 
Körperpartie stehen im Mittelpunkt des 10ner Kurses Entspan-
nungsgymnastik. Die Übungen sind unterschiedlichen Gymnastik-
formen entlehnt (Yoga, Pilates Funktionsgymnastik, Beckenboden-
training). Aufgrund der momentanen Situation ist eine Anmeldung 
zwingend notwendig, es stehen lediglich 19 Plätze zur Verfügung. 
Der Kurs geht über 10 Einheiten. Eine Trainingseinheit dauert 45 Minu-
ten. Wir starten wie gehabt um 19:00 Uhr und enden somit um 19:45 Uhr.
Weitere Informationen zum Kurs und dem Hygienekonzept der 
TSG erhalten Sie mit der Anmeldung bei Alexandra Sigmund 
(Sportpädagogin M.A.) Tel.: 06284/928440.
Core-Work, Im Zentrum stabil
Start am 05. Oktober 2020, Teilnehmeranzahl begrenzt
Montag, 20.15 -21.15 Uhr, Odenwaldhalle Mudau
Tolle funktionelle Übungen zur Stabilisierung der Wirbelsäule. Ganz-
heitliches Training der Kraft, Flexibilität, Balance und Ausdauer.
Kursleitung: Anna Hauk, staatlich geprüfte Sport-/Gymnastikleh-
rerin, Sporttherapeutin, Anmeldungen bitte an: anna.hauk@gmx.de  
Neu: Outdoor Fitness
Montag, 19.00 – 20.00 Uhr, Treffpunkt Großer Parkplatz Mudau
Ein Training im Freien ist ein Erlebnis! Für das ganzheitliche Pro-
gramm das Ausdauer, Flexibilität, Balance und Kraft trainiert, nut-
zen wir alles, was die Natur und unsere Umgebung uns bietet. 
Kursleitung: Anna Hauk, staatlich geprüfte Sport-/Gymnastikleh-
rerin, Sporttherapeutin, Anmeldungen bitte an: anna.hauk@gmx.de
„Halte Dich fit“ ab 06. Oktober 2020
Dienstag, 9.00 – 10.00 Uhr, Odenwaldhalle Mudau
Fitness-Mix
Bewegung und Spaß, mit und ohne Gerät: Durch mobilisierende 
und stabilisierende Übungen wir der Körper auf die Anforderungen 
des Alltags vorbereitet. Es erwartet euch ein bunter Mix für ein ab-
wechslungsreiches Fitnesstraining. Veronika Knapp (06284 / 95175)
Fit in den Herbst Kursstunden
Mittwoch 19.00 – 19.50 Uhr, Odenwaldhalle Mudau
Flexi-bar, Redondo, Pilates mit Anette von Wedel (anette@vonwe-
del.de) Mittwoch 20.05 – 21.05 Uhr, Odenwaldhalle Mudau
Step-Aerobic mit Anette von Wedel (anette@vonwedel.de) 
Bitte jeweils anmelden, da Teilnehmerzahlen begrenzt!

http://www.kath-elf.de
http://www.kath-elf.de
http://www.tsg-reisenbach.de
mailto:anna.hauk@gmx.de
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Hip/Hop
Donnerstag, Odenwaldhalle Mudau
Uhrzeit: 17 – 18.00 Uhr Funkys I und 18 – 19.00 Uhr Funkys II 
Hanna Kugler (Tel. 06284 / 7138)

Schulturnhalle Mudau
Kinderturnen - Jungen (3-6 Jahre)  
Freitag 15.30 – 16.30 Uhr, Schulturnhalle Mudau, ab 9. Oktober 
Gabi Schäfer (Tel. 06287 / 929488) Interessierte bitte anmelden!

Reisenbach 
Tanztiger, ab 12. Oktober 2020 in A und B Gruppen
Montag 16.45 – 17.45 Uhr, Schule Reisenbach
Julia Pittner (Bitte Anmeldungen: Julia.Pittner@web.de, ansonsten 
0151/6111 2955)

Fit bis ins hohe Alter
Montag 18.30 – 19.30 Uhr, Schule Reisenbach, Beginn 21. Sep-
tember 2020
Fitness und Gesundheit: Gesundheitsorientierte Stuhlgymnastik, 
Kraft, Ausdauer, Gehirnjogging mit jeder Menge Spaß
Montag 20 – 21 Uhr, Schule Reisenbach, Beginn 21. September 
Gesundheitstraining: Mix aus Pilates, Yoga, Balance & Entspan-
nung, Faszien
Dorothea Köhler (Tel. 01578/1043449, dorothea.koehler1951@gmail.com)

Frauenturnen, Schule Reisenbach 
Mittwoch 20.00 bis 21.30 Uhr, Beginn 30.September 2020
Martina Friedel und Ulrike Link

Steinbach
Männersport, Schule Steinbach
Dienstag, 18.45 bis 19.45 Uhr, Beginn: 06. Oktober 2020
8-maliges Auspowern, exklusiv für Männer!
Dieses Mal wird der Schwerpunkt auf dem Training der Kraftaus-
dauer liegen. Sowohl die kleinen als auch die großen Muskelgrup-
pen werden trainiert. Ob mit kleinen Sportgeräten und Gewichten 
oder dem eigenen Körpergewicht – Muskelkater ist vorprogram-
miert. Bitte zu jeder Stunde eine Gymnastikmatte und ein Hand-
tuch mitbringen. Die Teilnehmerzahl ist dieses Mal – aufgrund der 
aktuellen Lage – begrenzt!
Anmeldung bei Julia Pittner (Trainer C) (Wenn möglich per Mail 
an: Julia.Pittner@web.de, ansonsten 0151/6111 2955)

Schloßau
Yoga, Turnhalle Schloßau
Freitag, 18.30 – 20.00 Uhr (neue Zeit), Beginn: 25. September 
Körper-, und Atemübungen, wie auch Entspannungstechniken sind 
Bestandteil der Stunden und helfen, Körper und Geist zur Ruhe zu 
bringen und eine kleine Auszeit vom Alltag zu nehmen.
Bitte eigene Yogamatte mitbringen.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um Anmeldung bei 
Karin Ried-Ziegler, Yogalehrerin/DPS, Tel.: 06284-7770 oder per 
mail: karinried-ziegler@live.de

Fahrenbach
Kath. Gemeindehaus, Start: 23. September 2020
Funktionstraining: Rückenfit
Mittwoch 17.15 – 18.15 Uhr, Fahrenbach mit Dorothea Köhler
Training für Jedermann/Frau zur Kräftigung der Muskeln aus der 
Rückenschule, Körperwahrnehmung, Kräftigung und Entspan-
nung.

Pilates
Mittwoch 18.30 – 19.30 Uhr, Fahrenbach
Kurs: Pilates +Fazien nach Joseph Pilates 
Das Besondere an Pilates ist, dass Sie sich auch geistig auf bestimmte 
Muskeln konzentrieren, um Ihren Körper zu stärken und zu deh-
nen. Es ist ein Training für Körper, Geist und Seele.
Bitte eine Matte, Handtuch und Socken mitbringen. 
Dorothea Köhler (Tel. 01578 / 1043449, dorothea.koehler1951@
gmail.com)

Amtliche Bekanntmachungen 
Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebie-
tes „Ortsmitte“
Aufgrund von § 142 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), in Ver-
bindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 
(GBl. S. 581), geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2000 (GBl. 
Seite 745), in der zuletzt geänderten Fassung durch Artikel 7 der 
Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. 2017 S. 99, 100) hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Limbach in seiner Sitzung am 22.09.2020 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes

„Ortsmitte“
In der Gemeinde Limbach wird das Sanierungsgebiet „Ortsmitte“ 
förmlich festgelegt. Das Sanierungsgebiet umfasst alle im beigefüg-
tem Abgrenzungsplan liegenden Grundstücke. Der Abgrenzungs-
plan ist Bestandteil der Satzung.

§ 2
Verfahren

Die Sanierungsmaßnahme wird im umfassenden Verfahren durch-
geführt. Die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 
152 bis 156a BauGB finden Anwendung. 

§ 3
Durchführungszeitraum

Die Durchführung der Sanierung soll gemäß § 142 Abs. 3 BauGB 
bis zum 31.12.2031 abgeschlossen sein.

§ 4
Genehmigungspflichten

Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungspflichtige 
Vorhaben, Teilungen und Rechtsvorgänge finden Anwendung.

§ 5
Inkrafttreten

Die Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 BauGB am Tage ihrer Be-
kanntmachung rechtsverbindlich.

Limbach, den 22.09.2020
Ausfertigungsvermerk
Sanierungssatzung ausgefertigt:
Limbach, den 23.09.2020
gez. Thorsten Weber, Bürgermeister

Bekanntmachung
Die vorstehende, vom Gemeinderat am 22.09.2020 beschlossene 
Satzung wird hiermit bekannt gemacht. Auf die Vorschriften der §§ 
24 und 144 sowie der §§ 152 bis 156a BauGB wird hingewiesen.

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Unbeachtlich werden nach § 215 Abs. 1 BauGB eine nach § 214 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften, wenn sie nicht innerhalb 
von einem Jahr seit Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf-
grund der Gemeindeordnung erlassenen Verfahrens- oder Form-
vorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung, ist nach § 4 
Abs. 4 GemO in dem dort genannten Umfang unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der 
die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung geltend gemacht worden ist.
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Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder die 
Mängel der Abwägung sind schriftlich gegenüber dem Bürgermeis-
teramt geltend zu machen.
Auskünfte erteilt: Herr Winter, Frau Guckenhan, Hauptamt

Limbach, den 25.09.2020
gez. Thorsten Weber, Bürgermeister

Anhang zur Bekanntmachung 
Mit der Rechtsverbindlichkeit der vorstehenden Satzung gelten in 
dem festgelegten Sanierungsgebiet besondere Vorschriften aufgrund 
des Baugesetzbuches (BauGB), die den Eigentümern bestimmte 
Rechte geben und auch Pflichten auferlegen. Die Bestimmungen 
sollen alle Maßnahmen verhindern, die eine Durchführung der Sa-
nierung erschweren können und eine einheitliche Handhabung im 
Interesse des Gemeinwohls sichern.
§ 24 BauGB
Allgemeines Vorkaufsrecht
Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht zu beim Kauf von Grund-
stücken 
1.  im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, soweit es sich um Flä-

chen handelt, für die nach dem Bebauungsplan eine Nutzung für 
öffentliche Zwecke oder für Flächen oder Maßnahmen zum Aus-
gleich im Sinne des § 1a Abs. 3 festgesetzt ist,

2. in einem Umlegungsgebiet,
3.  in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet und städtebau-

lichen Entwicklungsbereich,
4.  im Geltungsbereich einer Satzung zur Sicherung von Durchfüh-

rungsmaßnahmen des Stadtumbaus und einer Erhaltungssat-
zung,

5.  im Geltungsbereich eines Flächennutzungsplans, soweit es sich 
um unbebaute Flächen im Außenbereich handelt, für die nach 
dem Flächennutzungsplan eine Nutzung als Wohnbaufläche oder 
Wohngebiet dargestellt ist,

6.  in Gebieten, die nach § 30, 33 oder 34 Abs. 2 vorwiegend mit 
Wohngebäuden bebaut werden können, soweit die Grundstücke 
unbebaut sind, sowie

7.  in Gebieten, die zum Zweck des vorbeugenden Hochwasser-
schutzes von Bebauung freizuhalten sind, insbesondere in Über-
schwemmungsgebieten.

Im Falle der Nummer 1 kann das Vorkaufsrecht bereits nach Beginn 
der öffentlichen Auslegung ausgeübt werden, wenn die Gemeinde 
einen Beschluss gefasst hat, einen Bebauungsplan aufzustellen, zu 
ändern oder zu ergänzen. Im Falle der Nummer 5 kann das Vor-
kaufsrecht bereits ausgeübt werden, wenn die Gemeinde einen Be-
schluss gefasst und ortsüblich bekannt gemacht hat, einen Flächen-
nutzungsplan aufzustellen, zu ändern oder zu ergänzen und wenn 
nach dem Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der 
künftige Flächennutzungsplan eine solche Nutzung darstellen wird. 
(2) Das Vorkaufsrecht steht der Gemeinde nicht zu beim Kauf von 
Rechten nach dem Wohnungseigentumsgesetz und von Erbbau-
rechten. 
(3) Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl 
der Allgemeinheit dies rechtfertigt. Bei der Ausübung des Vorkaufs-
rechts hat die Gemeinde den Verwendungszweck des Grundstücks 
anzugeben. 

§ 144 BauGB
Genehmigungspflichtige Vorhaben, Teilungen und Rechtsvor-
gänge
(1) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen der schrift-
lichen Genehmigung der Gemeinde
1.  die in § 14 Abs. 1 bezeichneten Vorhaben und sonstige Maßnah-

men, 
2.  Vereinbarungen, durch die ein schuldrechtliches Vertragsverhält-

nis über den Gebrauch oder die Nutzung eines Grundstücks, Ge-
bäudes oder Gebäudeteils auf bestimmte Zeit von mehr als einem 
Jahr eingegangen oder verlängert wird. 

(2) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen der schrift-
lichen Genehmigung der Gemeinde
1.  die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstücks und die 

Bestellung und   Veräußerung eines Erbaurechts;

2.  die Bestellung eines das Grundstück belastenden Rechts; dies gilt 
nicht für die Bestellung eines Rechts, das mit der Durchführung 
von Baumaßnahmen im Sinne des § 148 Abs. 2 in Zusammen-
hang steht;

3.  ein schuldrechtlicher Vertrag, durch den eine Verpflichtung zu 
einem der in Nummer 1 oder 2 genannten Rechtsgeschäfte be-
gründet wird; ist der schuldrechtliche Vertrag genehmigt worden, 
gilt auch das in Ausführung dieses Vertrags vorgenommene ding-
liche Rechtsgeschäft als genehmigt.

4.  die Begründung, Änderung oder Aufhebung einer Baulast;
5.  die Teilung eines Grundstücks
(3) Die Gemeinde kann für bestimmte Fälle die Genehmigung für 
das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet oder Teile desselben allge-
mein erteilen; sie hat dies ortsüblich bekannt zu machen. 
(3) Keiner Genehmigung bedürfen
1.  Vorhaben und Rechtsvorgänge, wenn die Gemeinde oder der Sa-

nierungsträger für das Treuhandvermögen als Vertragsteil oder 
Eigentümer beteiligt ist; 

2.  Rechtsvorgänge nach Abs. 2 zum Zwecke der Vorwegnahme der 
Erbfolge;

2.  Vorhaben nach Abs. 1 Nr. 1, die vor der förmlichen Festlegung 
des Sanierungsgebietes baurechtlich genehmigt worden sind, 
Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 1, von denen die Gemeinde nach _
Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit 
deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre 
hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und 
die Fortführung, einer  bisher ausgeübten Nutzung; 

4.  Rechtsvorgänge nach Abs. 1 Nr. 2  und Abs. 2, die Zwecken der 
Landesverteidigung dienen;

5.  der rechtsgeschäftliche Erwerb eines in ein Verfahren im Sinne 
des § 38 bezeichneten Grundstücks durch den Bedarfsträger. 

Auf die Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB wird besonders hin-
gewiesen. Diese können - neben anderen einschlägigen Vorschriften 
und der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebie-
tes - während der üblichen Dienststunden von jedermann beim Bau-
amt der Gemeinde Limbach, Zimmer 1, unter Beachtung der aktuel-
len CoronaVerordnung und mit Voranmeldung eingesehen werden.
Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
kann während der üblichen Dienststunden von jedermann beim Bau-
amt der Gemeinde Limbach, Zimmer 1, unter Beachtung der aktuel-
len CoronaVerordnung und mit Voranmeldung eingesehen werden. 

Limbach, den 25.09.2020
gez. Thorsten Weber, Bürgermeister

Informationen zur Corona-Krise
Die Gemeinde informiert umfangreich und zeitnah auf der 
Homepage www.limbach.de über die aktuellen Entwicklungen!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
der Sommer geht in den Herbst über. Wir werden wohl insgesamt 
mit weiter steigenden Infektionszahlen rechnen müssen. Im Land-
kreis und in unserer Gemeinde bewegen sich die Zahlen zum Glück 
weiter auf einem niedrigen Niveau. Sind wir weiter in der guten 
Hoffnung, dass dies auch so bleibt. Mit der Einschulung der beiden 
ersten Klassen am vergangenen Samstag in unserer Grundschule 
sind nun alle Klassen im Schulunterricht. Auftretende Fragen rund 
um das Virus und seine Folgen beantwortet weiter das Bürgertele-
fon beim Landratsamt. Die nachfolgenden Regelungen sind die uns 
bekannten zum Redaktionsschluss am 21.09.2020, 10.00 Uhr. Nut-
zen Sie deshalb bitte auch weiterhin das Informationsangebot auf 
unserer Homepage. Bleiben Sie weiter achtsam und gesund!
 Herzlichst, Ihr Thorsten Weber, Bürgermeister

Rathaus mit Terminbuchung geöffnet
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde stehen zu den 
regulären Öffnungszeiten für zuvor vereinbarte, persönliche Termi-
ne zur Verfügung:
– Montags  von 8.00 bis 12.30 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr.
– Dienstags  von 8.00 bis 12.30 Uhr.
– Mittwochs  von 8.00 bis 12.30 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr.
– Donnerstags  von 8.00 bis 12.30 Uhr.
– Freitags  von 8.00 bis 12.30 Uhr.

http://www.limbach.de
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Beim Eintritt in die Webseite www.limbach.de haben Sie die Möglich-
keit, sich online einen ganz persönlichen Termin in den drei Ämtern 
zu reservieren (Termine beim Bürgermeister bitte über das Sekretari-
at unter 06287/920013 telefonisch oder per Mail an bettina.brenneis@
limbach.de bzw. thorsten.weber@limbach.de vereinbaren):

Selbstverständlich ist jederzeit eine Reservierung auch telefonisch 
über die Mitarbeiterdurchwahl möglich. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind darüber hinaus auch per E-Mail oder telefonisch zu 
erreichen. Ein persönlicher Termin im Rathaus ist nur möglich, wenn 
dieser mit einem Mund- und Nasenschutz wahrgenommen wird. Der 
Zutritt zum Rathaus erfolgt bei einer Terminvereinbarung über ei-
nen zentralen Zugang am Parkplatz, bei der über das Betätigen der 
Türklingel dann Einlass gewährt wird. Auch im Rathaus ist auf einen 
ausreichenden Abstand zu achten. Die Möglichkeit der Terminver-
einbarung in dringenden Fällen wurde schon bisher von Ihnen sehr 
verantwortungsvoll und nur bei unbedingter Notwendigkeit genutzt. 
Insofern bitte ich Sie auch weiterhin, sich zu überlegen, ob ein An-
liegen nicht auch per Mail oder per Telefon in Gang gesetzt werden 
kann. Gleiches gilt für Barzahlungen, die grundsätzlich weiter mög-
lichst durch den unbaren Zahlungsweg ersetzt werden sollten.

Versorgungs- und Unterstützungsangebote für Bürgerin-
nen und Bürger
Für Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht selbst versorgen kön-
nen und auch keine sonstige Möglichkeit der Nachbarschaftshil-
fe oder den Rückgriff auf Angehörige haben, gibt es aktuell noch 
folgende Angebote:

1. Angebote der Schwestern der Katholischen Sozialstation 
der Caritas: Auch die Schwestern der Caritas, katholischen So-
zialstation, bieten an, die Gemeinde bei der Versorgung älterer 
und hilfsbedürftiger Menschen zu helfen. Die Schwestern kön-
nen ihre Unterstützung beim Einkauf, der Pflege und bei medi-
zinischen Problemen anbieten. Kontakt: Frau Hoffmann Telefon: 
06261 920136 oder Frau Pattengale-Wetterauer Telefon: 06287 
95165 bzw. 0151 110 599 70.
2. Ehrenamtliche Einkaufsaktion mit Rolf vor Ort in Krum-
bach: Ab sofort können Bestellungen täglich direkt im Geschäft 
unter 06287/1030 aufgegeben werden. Die Auslieferung erfolgt 
donnerstags und samstags am Vormittag. Die Helfer klingeln 
und stellen die Ware vor der Türe ab.
3. Angebote des Pflegedienst „Daheim Leben“: Das Team des 
Limbacher Pflegedienstes „Daheim Leben“ bietet an, in den täg-
lichen Touren gerne ehrenamtliche Arztbesuche zu machen, um 
dort Rezepte für dringlich benötigte Medikamente zu holen. Die-
se Medikamente werden dann bei den Apotheken abgeholt und 
nach Hause geliefert. Der Dienst pflegt und hilft auch weiter bei 
der Haushaltsführung. Kontakt per Telefon: 06287 784 9888.
4. Der ehrenamtliche Fahrdienst hat sein, den Pandemie-Be-
dingungen angepasstes Angebot wieder aufgenommen. 

Alters- und Ehejubiläen
Von persönlichen Besuchen bei Alters- und Ehejubiläen werde ich 
zunächst und zumindest bis zum 30. September weiter absehen und 
Ihnen mit einem Brief gratulieren. Ihre Gesundheit hat für mich 
oberste Priorität!
Standesamtliche Eheschließungen
Bis auf weiteres wird die Anzahl der Gäste bei standesamtli-
chen Trauungen im Trauzimmer auf max. 8 Personen beschränkt 
(einschl. Brautpaar).

Gemeindliche Hallen, Sportanlagen, Sportstätten, öffentliche 
Spiel- und Bolzplätze sowie Jugendräume
Die gemeindlichen Spielplätze sind unter Einhaltung bestimmter 
Regeln, die an den Zugängen ausgehängt wurden, wieder geöffnet. 
Alle Jugendräume sind dagegen weiter für jegliche Nutzung ge-
schlossen. Die Nutzung von Freiluftsportanlagen und die Nutzung 
von gemeindlichen Hallen zu Trainings- und Übungszwecken sind 
grundsätzlich wieder möglich – es ist für den jeweiligen Übungsbe-
trieb ein Hygienekonzept zu erstellen und eine verantwortliche Per-
son zu benennen. Genaueres ist in der Corona-Verordnung Sport 
geregelt, die auf unserer Homepage als Link hinterlegt ist. Auch die 
gemeindlichen Bolzplätze sind geöffnet.
Ansammlungen, Veranstaltungen und Versammlungen
Seit dem 1. Juli gibt es im Abschnitt 4 der neugefassten Corona-
Verordnung (CoronaVO) neue, gelockerte Regelungen und auch 
neu den Begriff der Ansammlungen. Bei der Telefonschaltkonfe-
renz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs der Länder wurden teilweise neue Leitlinien erlassen. Es 
ist nun der Aufenthalt mit bis zu 20 Personen generell erlaubt. Mehr 
als 20 Personen sind möglich, wenn die teilnehmenden Personen 
ausschließlich in gerader Linie verwandt sind, Geschwister und de-
ren Nachkommen sind oder dem eigenen Haushalt angehören, ein-
schließlich der Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner 
oder Partnerinnen oder Partner. Mehr als 20 Personen sind auch zu-
lässig wenn die Zusammenkunft der Aufrechterhaltung des Arbeits- 
oder Geschäftsbetriebs gilt.
Davon abzugrenzen ist die Veranstaltung, zu der deutlich mehr Per-
sonen zugelassen sind und für die ein Veranstalter zuständig ist. Fol-
gende Veranstaltungen sind mit folgenden Bedingungen zulässig:
Rein private Veranstaltungen (z.B. Hochzeitsfeiern, Taufen und Fa-
milienfeiern) bis 100 Personen. Es kann hier auf ein Hygienekon-
zept verzichtet werden. Es gelten aber die Hygieneanforderungen 
nach § 4 der Corona-Verordnung (z.B. regelmäßige Reinigung von 
Sanitärbereichen, Reinigungsmöglichkeiten der Hände etc.). Die 
Daten der Teilnehmenden sind zu erheben (§ 6 CoronaVO), es gilt 
für Personen mit Krankheitssymptomen ein Zutritts- und Teilnah-
meverbot (§ 7 CoronaVO) und die Arbeitsschutzanforderungen 
sind einzuhalten (§ 8 CoronaVO). 
Leider haben die letzten Wochen gezeigt, dass gerade Feierlichkei-
ten im Familien- oder Freundeskreis Infektionen verbreiten können. 
Bürgerinnen und Bürger sind angehalten, die Zahl der Menschen, 
zu denen sie Kontakt haben, möglichst gering und den Personen-
kreis möglichst konstant zu halten. Leider haben die letzten Wochen 
gezeigt, dass gerade Feierlichkeiten im Familien- oder Freundes-
kreis Infektionen verbreiten können. Alle Bürgerinnen und Bürger 
werden daher gebeten, in jedem Einzelfall kritisch abzuwägen, ob, 
wie und in welchem Umfang private Feierlichkeiten notwendig und 
mit Blick auf das Infektionsgeschehen vertretbar sind. Wo immer 
möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m 
zu gewährleisten. Bevorzugt sollen diese Zusammenkünfte im Frei-
en abgehalten werden. In geschlossenen Räumlichkeiten ist stets auf 
ausreichende Belüftung zu achten. Bei privaten Veranstaltungen, 
Feiern außerhalb des Privatbereichs und sonstigen Veranstaltungen 
gilt bis zum 31. Oktober 2020, dass bis zu 500 Teilnehmern erlaubt 
sind. Die in den §§ 4 – 8 CoronaVO festgelegten Bedingungen sind 
dabei zwingend zu beachten.
Bei der Bemessung der vorgenannten Teilnehmerzahlen bleiben Be-
schäftigte und sonstige Mitwirkende an der Veranstaltung außer Be-
tracht.
Generell untersagt sind weiter Tanzveranstaltungen mit Ausnah-
me von Tanzaufführungen im Rahmen einer Veranstaltung. Erlaubt 
sind auch Tanzunterricht und Tanzproben.
Versammlungen sind Zusammenkünfte, die der Wahrnehmung 
des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit nach dem Grundgesetz 
dienen. Diese sind grundsätzlich zulässig – mit Abstand und ggfs. 
festgelegten Hygieneregeln nach § 4 CoronaVO.
Schulen und Kindergärten
Der Kindergartenbetrieb findet grundsätzlich regulär, aber unter 
Pandemiebedingungen, und der damit verbundenen Einhaltung be-
stimmter Regeln sowie unter Berücksichtigung des zur Verfügung 
stehenden Personals statt. 

http://www.limbach.de
mailto:bettina.brenneis@limbach.de
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Die Schulen haben ihren Unterricht aufgenommen. An unserer 
Schule am Schlossplatz muss außerhalb der Unterrichtsräume auf 
jeden Fall eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Dies gilt 
im Übrigen auch für alle Erziehungsberechtigten beim Betreten al-
ler Schul- und Kindergartengebäude. 
Beerdigungen und Beisetzungen 
Es wurden in Abstimmung mit den Kirchen im Bereich der Trauer-
feiern und Bestattungen auf den gemeindlichen Friedhöfen ab dem 
1. Juli 2020 folgende Maßgaben festgelegt: 
Trauerfeiern bei Beerdigungen und Beisetzungen können weiter 
nur direkt am Grab durchgeführt werden. Bestattungen, Urnenbei-
setzungen und Totengebete unter freiem Himmel sind mit Blick auf 
die Teilnehmerzahl wieder unbegrenzt möglich. Das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung wird empfohlen. Wo immer möglich, ist 
der im öffentlichen Raum weiter geltende Mindestabstand von 1,5 
Metern von Person zu Person einzuhalten; ausgenommen sind Per-
sonen, die in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben. Es gilt ein 
generelles Zutritts- und Teilnahmeverbot für Personen nach § 7 Co-
ronaVO - insbesondere bei Krankheitssymptomen.
Gaststätten, Geschäfte, Dienstleistungen etc.
Die Gaststätten, die Beherbergungsbetriebe sowie Campingplätze 
sind unter Einhaltung bestimmter Regeln geöffnet. Bäder auch in 
privater Trägerschaft können öffnen. Bitte treten Sie hier bei Fragen 
und Informationen rund um die zu beachtenden Regeln mit dem 
jeweiligen Betrieb direkt in Kontakt. Die Alternativmöglichkeit zur 
Angabe einer E-Mail-Adresse bei der Datenerhebung ist inzwischen 
nicht mehr gegeben.
Gewerbebetriebe und Unternehmen
Das Wirtschaftsministerium hat ein sehr gutes Merkblatt für alle 
derzeitigen Unterstützungs- und Beratungsleistungen samt An-
sprechpartner für alle coronagebeutelten Betriebe erstellt, das wir 
auf unserer Homepage verlinkt haben. Darüber hinaus besteht ein 
Funktionspostfach: coronaverordnung@wm.bwl.de.
Generelle Verhaltensweisen
Personen ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr müssen im öf-
fentlichen Personenverkehr, an Bahn- und Bussteigen, in Flugha-
fengebäuden, in den Verkaufsräumen von Ladengeschäften und 
allgemein in Einkaufszentren, in den Arztpraxen und allen in § 3 
CoronaVO weiter aufgeführten Einrichtungen eine nicht-medizi-
nische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bede-
ckung tragen. 
Im öffentlichen Raum muss ein Mindestabstand zu anderen Perso-
nen von 1,5 Metern eingehalten werden, sofern nicht die Einhaltung 
des Mindestabstands im Einzelfall unzumutbar, dessen Unterschrei-
tung aus besonderen Gründen erforderlich oder durch Schutzmaß-
nahmen ein ausreichender Infektionsschutz gewährleistet ist. Auch 
darüber hinaus wird der vorgenannte Abstand weiter dringend 
empfohlen.
Das eigene Infektionsrisiko kann generell weiter durch häufiges 
Händewaschen verringert werden. Zudem sollte man zum Schutz 
anderer nicht in die Hände, sondern in die Armbeugen niesen und 
gebrauchte Einmaltaschentücher schnell entsorgen. 
Im Falle von grippeähnlichen Symptomen (Fieber, Atemwegsprob-
leme) bzw. einem begründetem Verdachtsfall kontaktieren Sie Ihren 
Hausarzt per Telefon. Meiden Sie unbedingt den Kontakt zu ande-
ren Personen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Gehen Sie 
nicht selbständig in die Zentrale Notaufnahme der Kliniken, son-
dern wenden Sie sich zunächst telefonisch an Ihren Hausarzt oder 
an das Bürgertelefon des Landratsamtes. Vermeiden Sie generell 
Menschenansammlungen.
Wichtige Hinweise für Reiserückkehrer
Wer aus einem Risikogebiet nach Baden-Württemberg einreist, 
muss nun einen verpflichtenden Corona-Test durchführen las-
sen. Auch wer aus Staaten einreist, die nicht als Risikogebiet ausge-
wiesen sind, kann sich innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise 
testen lassen. Allerdings sind diese Testungen ab dem 15. September 
nicht mehr kostenlos.
Risikogebiete sind Staaten oder Regionen außerhalb der Bundes-
republik Deutschland, in denen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit 
für eine Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 besteht. Das 
Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg hat 

auf seiner Internetseite die aktuelle Liste der Staaten und Regionen 
veröffentlicht, die anhand der vorliegenden epidemiologischen Daten 
als Risikogebiet eingestuft sind. Bitte beachten Sie, dass diese Liste den 
aktuellen Gegebenheiten ggfs. permanent angepasst wird. Bitte infor-
mieren Sie sich deshalb direkt auf der Homepage des Ministeriums.
Unabhängig von der Testung sind die Einreisenden aus einem Ri-
sikogebiet verpflichtet, sich unverzüglich bei der Ortspolizeibe-
hörde ihres Wohnorts und somit im Rathaus in Limbach zu mel-
den und sich für den Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise 
ständig zu isolieren (Quarantäne). Dies ist in der Corona-Verord-
nung Einreise-Quarantäne und Testung (CoronaVO EQT) des So-
zialministeriums geregelt.
Nach dieser Verordnung sind Personen von einer Quarantäne nach 
Einreise oder Rückkehr ausgenommen, die über ein ärztliches 
Zeugnis oder eine Bescheinigung eines fachärztlich geführten Test-
labors verfügen, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vor-
handen sind. Das ärztliche Zeugnis ist für mindestens 14 Tage nach 
Einreise aufzubewahren.
Liegt ein ärztliches Zeugnis oder eine Bescheinigung eines fachärzt-
lich geführten Testlabors vor, kann laut der Verordnung von einer 
Quarantäne abgesehen werden.
Das zuständige Gesundheitsamt empfiehlt, nach Einreise aus einem 
Risikogebieten, grundsätzlich eine Reduzierung der Sozialkontakte 
für 14 Tage. 
Ausblick: Vermutlich ab dem 1. Oktober 2020 wird eine neue Rege-
lung zur Selbstisolation (Quarantäne) für Reisende aus Risikogebie-
ten eingeführt. Danach ist eine vorzeitige Beendigung der Selbst-
isolation frühestens durch einen Test ab dem 5. Tag nach Rückkehr 
möglich.
Weitergehende Informationen und Links:
Grundlegende Informationen, FAQs und Tipps finden Sie auf den 
Seiten des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de. 
Reiseinformationen und Reisehinweise gibt es beim Auswärtigen 
Amt unter https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit
Umfangreiche Informationen und die überwiegende Zahl der Ver-
ordnungen finden sich auch auf der Internetseite des Ministeriums 
für Soziales und Integration: https://sozialministerium.baden-wu-
erttemberg.de/de/startseite/
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet eben-
falls Informationen: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-
sars-cov-2.html
Informationen zur Situation in der Region hält auch das Landrats-
amt Neckar-Odenwald-Kreis auf seiner Webseite bereit: https://
www.neckar-odenwald-kreis.de. Für Fragen stehen geschulte Mitar-
beiter am Bürgertelefon von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 
16.00 Uhr und an Samstagen sowie Sonntagen von 11.00 – 15.00 
Uhr unter der Telefonnummer: 06261/84 3333 und der Telefon-
nummer: 06281/5212-3333 zur Verfügung.

Verschiedenes
Einladung zur öffentlichen Ortschaftsratsitzung am Montag, 
den 5. Oktober 2020 um 19.00 Uhr im Dorfgemeinschafts-
haus Wagenschwend.
Die Besucher werden gebeten, einen Mund- und Nasenschutz bis 
zur Einnahme ihres Platzes zu tragen. Die Hygieneregeln sollen ein-
gehalten werden.
Tagesordnung:
1. Ehrungen
2. Gestaltung des Vorplatzes der Leichenhalle
3. Allgemeine Informationen
4. Fragen und Anregungen aus der Bevölkerung
 Mirjam Mertes-Schmitt, Ortsvorsteherin

Einladung zur öffentlichen Ortschaftsratsitzung am Mitt-
woch, den 7. Oktober 2020 um 19.30 Uhr im Kindergarten 
Krumbach.
Die Besucher werden gebeten, einen Mund- und Nasenschutz bis 
zur Einnahme ihres Platzes zu tragen. Die Hygieneregeln sollen ein-
gehalten werden.

mailto:coronaverordnung@wm.bwl.de
http://www.rki.de
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/Aktuelle+Themen/Neuigkeiten/Informationen+zu+dem+neuartigen+Coronavirus+%28SARS_CoV_2%29-p-5726.html
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/Aktuelle+Themen/Neuigkeiten/Informationen+zu+dem+neuartigen+Coronavirus+%28SARS_CoV_2%29-p-5726.html
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Tagesordnung
1. ) Fragen und Anregungen aus der Bevölkerung
2. ) Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Sitzung
3. ) Informationen
4. ) Antrag vom OR für den HH 2021
5. ) Überlegungen zur Verkehrsschau 2020
6. ) Anfragen aus der Bevölkerung:
       Waldabstand hinter der Lärchenstraße
       Wasserversorgung - Sachstand
7. ) Renovierung Schule und Bau einer Garage -Sachstand
8. ) Baugebiet / Gewerbegebiet -Sachstand
9. ) Kindergarten Krumbach
10.) Verschiedenes M. Müller, Ortsvorsteher

Einladung zur öffentlichen Ortschaftsratsitzung am Montag, 
den 12. Oktober 2020 um 19.00 Uhr im Vereinsheim Balsbach. 
Die Besucher werden gebeten, einen Mund- und Nasenschutz bis 
zur Einnahme ihres Platzes zu tragen. Die Hygieneregeln sollen ein-
gehalten werden.

Tagesordnung:
1. Rückblick 2020
2. Information: Stand Bauplätze im Teichweg
3. Gestaltung des Vorplatzes der Leichenhalle
4. Haushalt 2021
5. Verschiedenes
6. Fragen und Anregungen aus der Bevölkerung
 Andreas Ebert, Ortsvorsteher

Einladung zur öffentlichen Ortschaftsratsitzung am Mitt-
woch, den 14. Oktober 2020 um 19.00 Uhr im Vereinsraum 
der Limbacher Mehrzweckhalle.
Die Besucher werden gebeten, einen Mund- und Nasenschutz bis 
zur Einnahme ihres Platzes zu tragen. Die Hygieneregeln sollen ein-
gehalten werden.
Tagesordnung
1. Neues Urnengrabfeld
2. Grillhütte am Hirschkopfbrunnen
3. Bauplatzsituation im Ortsteil Limbach
4. Allgemeine Informationen
Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen.
 Kern, Ortsvorsteher

Bürgerinfo
Informationsveranstaltung der EAN zu PV-Initiative für Privathäuser am 30. September um 19.00 Uhr in Limbach 
Alle reden vom Klimawandel und demzufolge dann auch vom Kli-
maschutz. Eine Aufgabe, die uns alle angeht und an der alle aktiv 
mitarbeiten können. Zur Deckung des immensen Strom- und Wär-
mebedarfes in Deutschland wird zwar mehr und mehr „grüne“ und 
somit erneuerbare Energie verwendet, aber eben noch viel zu wenig. 
Beim Blick auf die Stromerzeugung wird deutlich, dass zwar zwi-
schenzeitlich rund 33% aus erneuerbaren Energien stammt – das 
heißt allerdings auch, dass fast 70% von „nichtgrünen“ Quellen 
herrühren. Davon 37% aus Braun- und Steinkohle, 13% aus Erd-
gas und 12% aus Kernenergie (Quelle: Umweltbundesamt 2019).   
Bei den grünen Energiequellen führt die Windenergie mit 16%, 
gefolgt von Biomassen (7%), Photovoltaik (6%) und Wasserkraft 
(3%). Für Privathäuser ist vor allem Photovoltaik eine ökologische 
Lösung, die sich problemlos und auch ökonomisch umsetzen lässt. 
Allerdings steht man wie so oft vor einem Berg voller Fragen, die 
man selbst meist nicht zuverlässig beantworten kann.
Deshalb startet die Energieagentur Neckar-Odenwald-Kreis (EAN) 
eine PV-Initiative für Privathäuser. „Wir sehen hier“, so der Leiter 
der EAN Uwe Ristl, „im NOK noch ein sehr großes Potential“. Vor 
diesem Hintergrund sei eine fundierte Beratung der sicherste Weg 
für Hausbesitzer, genau die richtige Entscheidung beim Kauf einer 
PV-Anlage zu treffen. Unterstützt wird diese Initiative vom Land 
Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem PV-Netzwerk 
Rhein-Neckar.
Peter Brönner von der EAN, Dipl.-Physiker und ein ausgewiesener 
PV-Fachmann, bietet zu diesem Zweck kostenlose und produkt-
neutrale Beratungsgespräche im Verwaltungsgebäude der AWN 
in Buchen an. Parallel zu diesen Beratungsgesprächen in Buchen 
findet am 30. September um 19.00 Uhr in der Mehrzweckhal-
le in Limbach ein Informationsabend statt. Die Anzahl der An-
wesenden wird begrenzt werden und bitten Sie deshalb, sich 
bei der Gemeindeverwaltung im Rathaus Limbach unter Tel.: 
06287/92000 bzw.  E-Mail: gemeinde@limbach.de anzumelden. 

Es greift die dann zu diesem Zeitpunkt gültige Corona Verordnung 
und die aktuellen Beschlüsse des Bundes in Verbindung mit dem 
Landesregierungsbeschluss. Für die Veranstaltung gilt Masken-
pflicht bis zum Sitzplatz, die hygienischen Vorgaben sind zu be-
achten.
Da die Einspeisevergütung von erzeugtem Strom zwischenzeitlich 
mit 9 Cent sehr niedrig und somit nicht lukrativ sei, müsse man so 
viel wie möglich den erzeugten Strom selbst verbrauchen. Denn so 
spare man knapp 30 Cent pro Kilowattstunde Strom. Brönner steht 
ein umfangreiches Computerprogramm zur Verfügung, das neben 
Gebäudeausrichtung, Dachneigung und PV-Modultyp auch vie-
le weitere und sehr interessante Simulationen erlaubt. Hier seien 
die individuellen Lebensgewohnheiten wichtig: Könnte ich auch 
tagsüber die Waschmaschine anschalten, wann bin ich zu Hause, 
lohnt sich eine Batterie im Keller zur Stromspeicherung - wenn ja, 
wie groß sollte diese sein? Seit einigen Jahren kommt eine weitere 
„Gretchenfrage“ hinzu: Könnte ich mein Elektrofahrzeug mit eige-
nem Strom laden und somit fast umsonst fahren?  
Die jeweiligen Dimensionierungen der Komponenten seien laut 
Peter Brönner der Schlüssel zum Erfolg. Weder zu klein aber auch 
nicht zu groß sei hier die Devise. Er macht dies am Beispiel einer 
Stromspeicherbatterie deutlich: Wenn die Kosteneinsparungen 
pro Jahr über die Gesamtlaufzeit von ca. 20 Jahren den Neupreis 
nicht einspielen würden, sei eine solche Batterie nicht rentabel. Es 
gäbe jedoch durchaus Beispiele, wo ein solcher Energiespeicher 
sinnvoll sein könnte. „Genau das ist auch der Punkt“, so Uwe Ristl, 
„wir rechnen individuell und neutral genau diesen einen Haushalt 
durch“. Entscheiden müsse dann den Eigentümer selbst auf Basis 
dieser sehr genauen Daten. Als Ergebnis sollte eine PV-Anlage 
stehen, die sich rechnet und einen wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz leistet. Für Rückfragen oder zur Terminvereinbarung ist die 
EAN unter 06281 906-0 oder E-Mail unter info@eanok.de erreich-
bar.

Feuerwehrnachrichten
Wahlveranstaltung der FFW Scheringen – Die Abteilungs-
wehr unter neuer Führung
Das Covid19-Virus macht auch vor Hauptversammlungen nicht 
Halt und so konnte die am 04. April 2020 geplante Hauptversamm-
lung nicht stattfinden. Die 5 Jahre Amtszeit der aktuellen Feuer-
wehrführung wären im April zu Ende gewesen und man wollte auf 
Grund der aktuellen Bedingungen schnellstmöglich eine neue Feu-

erwehrführung einsetzen. Gemeinsam mit der Gemeinde wurden 
verschiedene Lösungswege gesucht und schließlich kam man über-
ein, eine reine Wahlveranstaltung abzuhalten, ohne die sonst übli-
chen weiteren Punkte einer normalen Hauptversammlung.
Pünktlich um 19.00 Uhr begrüßte Abteilungskommandant Frank 
Fischer die anwesenden Feuerwehrkameraden sowie Bürgermeister 
Thorsten Weber und Gesamtkommandant Karl Wendel.
Nach einem reibungslosen Ablauf aller Wahlgänge ist die Feuer-
wehr Scheringen für die nächsten 5 Jahre wieder sehr gut aufgestellt. 
Die Wahlergebnisse im Detail sind:

mailto:gemeinde@limbach.de
mailto:info@eanok.de
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•  Neuer Abteilungskommandant ist Thorsten Fritz der einstimmig 
gewählt wurde und das Amt von Frank Fischer übernimmt, der 
auf Grund seines Umzuges nach Buchen das Amt nicht mehr aus-
üben kann

• Erster Stellvertretender Kommandant ist Andy Schmidt
•  Weiter im Amt als zweiter Stellvertretender Kommandant ist Stef-

fen Roth
•  In den Feuerwehrausschuss wurden gewählt: Lydia Ebermann, 

Christoph Seite, Georg Kispert, Ronny Link und Peter Schork 
• Als Kassier ist weiterhin Ronny Link im Amt
• Ebenfalls weiter im Amt des Schriftführers ist Steffen Roth 
• Gerätewart ist Peter Schork
Nach den Wahlen übernahm Bürgermeister Weber das Wort und 
überbrachte Grüße und den Dank für das ehrenamtliche Engage-
ment der Gemeinde und des Gemeinderates. Wie wichtig eine frei-
willige und gut funktionierende Feuerwehr ist habe man zuletzt 
beim Brand in Balsbach gesehen. Es ist wichtig, dass es Menschen 
gibt, die sich engagieren. Dass dies in Scheringen ohne Zweifel der 
Fall ist hat man heute an den stets einstimmigen Wahlen gesehen. 
Sein besonderer Dank geht an den scheidenden Abteilungskom-
mandanten Frank Fischer und gab einen kurzen Überblick über sei-
nen Werdegang in der Feuerwehr. Er freut sich, dass Frank Fischer 
der Abteilungswehr erhalten bleibt und mit seiner Erfahrung, Rat 
und Tat weiter zur Verfügung steht.
Nach der Übergabe eines Präsentes an Frank Fischer richtete Bür-
germeister Weber seine Worte an den neu gewählten Abteilungs-
kommandanten Thorsten Fritz. Weber ist froh und dankbar, dass es 
in der Scheringer Wehr nahtlos weitergeht und Thorsten sich für das 
Amt bereitstellt. Er wünscht ihm alles Gute, wenige Einsätze und als 
guten Tipp, falls er mal nicht weiterweiß, soll er einfach in den Spie-
gel schauen und den Ortsvorsteher fragen.
Anschließend übernahm Gesamtkommandant Karl Wendel das 
Wort. Frank Fischer ist 1980 in Einbach in die Feuerwehr eingetre-
ten. Im Jahr 2009 sprach Karl Wendel ihn an, ob er nicht in die FFW 
Scheringen wechseln möchte, da er hier mittlerweile ein Haus ge-
baut hat und lebt. Schnell war man sich einig und die FFW Scherin-
gen hatte einen neuen Kameraden. Nach der Truppmann II-Ausbil-
dung in Scheringen bildete sich Frank Fischer im Feuerwehrwesen 
bei seinem Arbeitgeber bis zum Zugführer weiter und ist eine große 
Bereicherung für die Wehr. Auch Karl Wendel freut sich, dass Frank 
Fischer der Scheringen Wehr erhalten bleibt. Fischer übergibt die 
Wehr an Thorsten Fritz in einem Topzustand. Mit einem Präsent be-
dankte sich Karl Wendel auch im Namen der Scheringen Wehr bei 
Frank Fischer für die geleistete Arbeit. Er wünscht der neuen Füh-
rung alles Gute und freut sich auf die Zusammenarbeit und übergab 
an Thorsten Fritz die silberne Kordel für die Schirmmütze als Sym-
bol für den Abteilungskommandanten.

Die Feuerwehrführung mit der neu gewählten Führungsmannschaft. 
Von links nach Rechts: Bürgermeister Weber, Frank Fischer, Andy 
Schmitt, Karl Wendel, Ronny Link, Thorsten Fritz, Christoph Seite, 
Georg Kispert, Steffen Roth, Lydia Ebermann.

Zum Abschluss übernahm Frank Fischer noch einmal das Wort und 
bedankte sich bei seinen Stellvertretern und bei seiner Mannschaft 
für die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre. Natürlich sei nicht 
immer alles optimal gelaufen, was nur natürlich ist. Als herausra-
gende Leistung und größtes Projekt seiner Amtsperiode nannte Fi-
scher den Umbau des alten Gerätehauses in einen neuen Kamerad-
schaftsraum, der fast komplett in Eigenleistung umgesetzt wurde. 

Grundschulnachrichten
Volksbank Limbach spendet 5.000,00 Euro an die Grund-
schule Limbach
Besondere Zeiten erfordern auch besondere Maßnahmen. So auch 
bei der Volksbank Limbach, die anlässlich ihres 120-jährigen Be-
stehens sich dafür entschied, der Grundschule Limbach in Lau-
denberg eine Spende über 5.000,00 Euro zukommen zu lassen. Die 
Mittel sollen dafür verwendet werden, den Schülern mit dem Ein-
satz von digitalen Medien das Lernen in der Schule zu ermöglichen. 
Bernhard Klenk, Rektor der Grundschule bedankte sich im Namen 
des Lehrerkollegiums und der Schüler, die von der Spende profitie-
ren werden. Für Herrn Klenk war die Spendenübergabe seine letz-
te Amtshandlung als Rektor, da er die Schule zum neuen Schuljahr 
verlassen wird, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Bei 
dieser Gelegenheit bedankte er sich bei den Vorständen der Bank, 
Werner Speth und Klaus Scholl für das stehts offene Ohr und die 
finanzielle Unterstützung. Bürgermeister Thorsten Weber bedank-
te sich als Schulträger für die Spende der Bank. Die Spende kommt 
gerade zur richtigen Zeit, da mit dem Förderprogramm Digitalpakt 
Schule von Bund und Land die Digitalisierung an Schulen voran-
getrieben und der Erwerb von digitalen Kompetenzen nachhaltig 
verbessert werden soll. Hierfür werden die Mittel „on top“ verwen-
det, um etwas anzuschaffen, was ansonsten nicht möglich wäre. Die 
Spendenmittel kommen aus Gewinnsparmitteln der Gewinnspar-
vereins e.V., gemäß dem Motto, „Was einer nicht schafft, das schaf-
fen viele“. Das Bild zeigt Vorstand Werner Speth, Rektor Bernhard 
Klenk, Vorstand Klaus Scholl und Bürgermeister Thorsten Weber 
bei der Spendenübergabe.

Verschiedenes
Die Kwin informiert:
Altkleidersammlung von DRK und KWiN 
Limbach. Die nächste Altkleidersammlung von Deutschem Rotem 
Kreuz (DRK) und KWiN, im Ortsteilen Limbach-Heidersbach fin-
det am Montag, 28. September 2020 durch das DRK statt. In den 
Ortsteilen Laudenberg und Scheringen findet die Sammlung am 
Freitag, 2. Oktober 2020 durch das DRK statt.
Das Sammelgut ist bis spätestens 6 Uhr morgens am Abfuhrtag in 
den weiß-roten Sammelsäcken des DRK bereitzustellen. Die Sam-
melsäcke sind beim Rathaus erhältlich. 
Mitgenommen wird bei den Altkleidersammlungen:
Saubere, noch tragbare Damen-, Herren- und Kinderkleider, Leder-
bekleidung und Pelze; saubere, noch tragbare Schuhe (paarweise 
zusammengebunden); Tisch-, Bett- und Haushaltswäsche; saube-
re Unterwäsche und Socken; Gürtel und Taschen (Damenhandta-
schen, Rucksäcke, Sport- bzw. Reisetaschen) sowie Textilabfälle und 
textile Schnittreste ab der Größe eines DIN A3 Blattes (doppeltes 
A4-Blatt).
Was nicht zur Altkleidersammlung gehört:
Textilfremde Materialien; zerrissene und verschmutzte Kleider oder 
Textilien; Textilabfälle und textile Schnittreste, die kleiner sind als 
ein DIN A3 Blatt; Matratzen, Sitzkissen, Teppiche, Dämmstoffe; 
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Skischuhe, Schlittschuhe, Inlineskates, Gummistiefel sowie einzelne 
Schuhe, Spielsachen, Plüschtiere, Koffer.
Der Beginn der Sammlung ist immer 6.00 Uhr morgens. Daher wird 
darum gebeten, die Altkleidersäcke rechtzeitig an der Grundstücks-
grenze bereitzustellen. Die Abfuhrzeiten für einzelne Straßen sind 
nicht automatisch die Selben wie bei anderen Straßensammlungen. 
Für später als 6.00 Uhr bereitgestellte Teile besteht keine Abfuhr-
garantie.
Die Sammeltermine werden im grünen Entsorgungskalender von 
AWN und KWiN mit einem T-Shirt-Symbol angekündigt. Der Ent-
sorgungskalender ist für alle Gemeinden und Ortsteile auch abruf-
bar unter www.awn-online.de/kalender.
Erlöse aus der Altkleiderverwertung kommen dem DRK für seine 
gemeinnützigen Tätigkeiten zugute. Für evtl. in der Kleidung be-
findliche Wertsachen kann keine Haftung übernommen werden.
Weitere Fragen zur Altkleidersammlung beantwortet gerne das Be-
ratungsteam der KWiN unter Telefon 0 62 81/90 60. 

Einladung zum Holzpuzzle-Basteln
Ihr spielt gerne mit anderen und erlebt Abenteuer in der Natur? 
Oder ihr bastelt gerne? Dann seid ihr bei uns genau richtig!
Ab dem 30. Oktober wollen wir euch dabei helfen, ein eigenes  Puz-
zle aus Holz zu basteln. Wir treffen uns am Mittwoch ab dem 30.Ok-
tober, 17 bis 19 Uhr auf dem Schulhof der Schule am Schlossplatz.
Ansprechpartner und Anmeldung: Anke Hentschel, 06283/449946, 
a.hentschel.privat@hotmail.de
Die o.g. Veranstaltung wird unter Berücksichtigung der aktuellen 
Corona-Vorgaben durchgeführt;  sie findet ausschließlich im Frei-
en statt und wird daher bei ausgesprochen schlechtem Wetter nicht 
stattfinden.

Kirchliche Nachrichten
Evang. Kirchengemeinde

Gottesdienste
Sonntag, 04. Oktober 2020
09.30 Uhr in Mudau
 Gottesdienst zum Erntedankfestmit Pfarrer i. R. Win-

fried Weber
 Voranmeldung bis Donnerstag, 01.10.2020 bis 20 Uhr 

über das Pfarramt / Anrufbeantworter
Bitte melden Sie sich für die Gottesdienste an, damit wir entspre-
chend planen können. Bitte hinterlassen Sie hierzu auf dem Anruf-
beantworter Ihren Namen, Personenzahl und eine Telefonnummer 
(für einen eventuellen Rückruf, falls alle Plätze bereits belegt sind).
Sollte keine Anmeldung erfolgen, wird der Gottesdienst entfallen. 
Bitte denken Sie bei Ihrem Besuch an einen Mund- und Nasen-
schutz. Auf dem Sitzplatz und während des Gottesdienstes ist das 
Tragen nicht verpflichtend, wird jedoch empfohlen. Die Regelungen 
gelten vorerst und können sich je nach Lage wieder ändern.

Taufgottesdienst
Sonntag, 27. September 2020 
10.00 Uhr Taufgottesdienst mit Pfarrerin Annette Röhrs
Grundsätzlich sind Taufgottesdienste öffentliche Gottesdienste, zu 
denen jeder aus der Gemeinde herzlich eingeladen ist. Aufgrund der 
momentanen Situation bitten wir um Verständnis, dass Taufen vor-
erst nur im Familien- und Freundeskreis stattfinden können.

Pfarramt
Das Pfarramt ist in der Regel immer dienstags von 14.30-17.00 Uhr 
besetzt. Sie können jedoch jederzeit eine Nachricht auf dem Anruf-
beantworter hinterlassen, dieser wird auch außerhalb der Sprechzeit 
regelmäßig abgehört. Gerne rufen wir Sie zeitnah zurück.
Der Wochenspruch, der uns die kommenden Tage begleiten soll, 
lautet: Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das 
Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das 
Evangelium.  2. Tim 1, 10b
E-Mail Pfarramt: ekg.mudau@t-online .de
Tel. 06284-362
Evang. Kirchengemeinde Mudau 

St. Valentin, Limbach
Rosenkranzgebet im Monat Oktober
Limbach: freitags vor dem Gottesdienst um 18.00 Uhr
Krumbach: dienstags um 18.30 Uhr bzw. vor dem Gottesdienst um 
18.00 Uhr
Laudenberg: täglich um 18.30 Uhr, außer samstags

Hl. Kreuz, Wagenschwend
Katholische Landvolkbewegung: Erntedankgottesdienst am 
Samstag, 26.09.2020, in Balsbach
Der schon zur Tradition gewordene Erntedankgottes-dienst mit Mi-
nibrotverkauf, der dieses Jahr unter dem Motto „Geschenkt“ steht, 
muss Corona bedingt in etwas kleinerer Form stattfinden. Minibro-
te, die im Gottesdienst gesegnet werden, müssen vorbestellt werden.
In den Kirchen in Balsbach und Wagenschwend werden vom 20.09. 
bis 24.09.2020 Listen ausgelegt, in die Sie Ihre Brotbestellung mit 
Namen und Adresse eintragen können, oder sie bestellen telefo-
nisch bei Familie Haaf. Tel. 06274/1344.
Im Anschluss an den Erntedankgottesdienst werden die gesegneten 
Minibrote zu Ihnen nach Hause gebracht. Wie jedes Jahr kommt 
Ihre Spende für das Minibrot dem Beratungsdienst Familie & Be-
trieb zu Gute.

Vereine
Gesangverein „Liederkranz“ und Chor „Querbeet“ Balsbach
Chorprobenbeginn des Chors „Querbeet“ nach der Sommer-
pause
Liebe Sängerinnen und Sänger, wir starten mit unserer 1. Chorpro-
be nach der Sommerpause für den Chor „Querbeet“, unter Beach-
tung der gebotenen Abstands- und Hygieneregeln, in der Kloster- 
und Filialkirche Balsbach am Donnerstag, 01. Oktober um 20:00 
Uhr. Über Zuwachs würden wir uns, gerade in dieser außerge-
wöhnlichen Zeit, ganz besonders freuen.
Verschiebung des Konzerts anlässlich 25 Jahre Chor „Querbeet“
Das am Samstag, 10.10. 2020 geplante Konzert anlässlich 25 Jahre 
Chor „Querbeet“ muss, aufgrund der anhaltenden Corona – Pan-
demie, leider verschoben werden. Den neuen Termin werden wir 
hier im Amtsblatt und in der Presse rechtzeitig bekannt geben!
 Vorstandschaft Gesangverein “Liederkranz” Balsbach e.V.

SV Krumbach
1. Neuer WORLD JUMPING® Kurs „gold“ im Oktober 2020 - 
Bewegung mit Freunden
Dieser Kurs richtet sich an ältere, aber auch an gesundheitsorien-
tierte Menschen oder Anfänger, die einen abwechslungsreichen 
Ausgleich zu ihrem Alltag suchen, ohne sich komplett auszupow-
ern. Im Vordergrund stehen...
- Balance
- Koordination
- Herz-Kreislauf-Training
- Kräftigung
- Ausdauer

2. Neuer WORLD JUMPING® Kurs „Standard“ im Oktober 
Dieses Trampolin-Programm ist ein unglaublich gesunder und effi-
zienter Fitness-Trend, den der Sportverein, ab Oktober 2020 wieder 
anbieten möchte.
Diese völlig neue Art etwas für seine Fitness und Figur zu tun ist 
sehr abwechslungsreich sowie Gelenk- und rückenschonend. Sie 
stabilisiert Herz- und Kreislauf und ist ein sensationeller Kalorien-
killer! Hier die Fakten des medizinisch evaluierten Trainingspro-
gramms für deine Gesundheit.
·  20 Minuten WORLD JUMPING® ist so effektiv wie 60 Minuten 
Joggen !!

·  60 Minuten WORLD JUMPING® - du verbrennst 1000 – 1400 Ka-
lorien !!

·  Du trainierst über 400 Muskeln
Wie gewohnt werden die Kurse von unserer speziell dafür ausge-
bildeten Trainerin Lara Bangert durchgeführt. Sie wird erneut den 
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aus verschiedenen Elementen wie Aerobic, Step-Aerobic „Urban 
Moves“ usw. bestehenden Trampolin-Spaß bei toller Musik beglei-
ten. Meldet Euch doch einfach bis 26.09.2020  bei Lara Bangert un-
ter Tel. 0162 8909 091.
Dieses Angebot richtet sich nicht nur an Vereinsmitglieder.

DLRG Limbach
DLRG-Herbstbesen TO-GO am 24. Oktober 2020
Kein Herbst ohne DLRG-Besen! Wir bieten eine Auswahl unserer 
Gerichte im Abholservice an:
Bestellschein und Bestellbedingungen folgen dann rechtzeitig mit 
der nächsten Ausgabe des Amtsblatts.  Eure DLRG-Limbach
–  BESENTOAST mit Ananas (2 Scheiben Besenbrot mit Salzfleisch, 

Zwiebeln, Ananas und Käse überbacken)
–  BESENTOAST mit Pilzen (2 Scheiben Besenbrot mit Salzfleisch, 

Zwiebeln, Pilzen und Käse überbacken)
–  BESENTOAST mit Ananas+Pilzen (2 Scheiben Besenbrot mit 

Salzfleisch, Zwiebeln, Ananas, Pilzen und Käse überbacken)
–  BESEN-BURGER (Laugenbrötchen mit 1 Scheibe Fleischkäse und 

Krautsalat. Dazu Feldsalat-Topping mit Senfsoße-Dressing) 
–  BRATWURST mit Pommes (1 Paar)
–  BRATWURST mit Brot (1 Paar)
–  KOCHKÄSE (250g)
–  WURSTSALAT mit Brot (250g)
–  WURSTSALAT mit Pommes
–  Portion POMMES

FC Freya Limbach
Auch die Rebels Cheerleader sind aus der Sommerpause zurück 
und bereit mit den neuen Choreographien zu beginnen. Dies ist der 
optimale Zeitpunkt für alle Neueinsteiger. Egal, ob du Cheerleading, 
Hip - Hop oder Streetdance ausprobieren möchtest, bei uns ist alles 
möglich. Wenn du zwischen 14 und 18 Jahre alt bist und gerne tan-
zen möchtest, komm zu einem unverbindlichen Probetraining und 
lass dich mitreißen.   Wir freuen uns auf Dich!
Training donnerstags von 19.00-20.00 Uhr 
Weitere Infos erhälst Du über  lorenz.swetlana@web.de

Hyundai-Gewinnspiel
Wie bereits in den letzten Ausgaben des Amtsblatts berichtet, war 
der FC Freya Limbach durch ein Gewinnspiel zur Teilnahme am 
Endspiel im Rahmen der Aktion „Hyundai liebt Fußball“ nomi-
niert worden. Das Spiel gegen den Kreisligisten aus Thüringen, den 
FC 02 Barchfeld ging nach einem packenden, umkämpften Spiel in 
der PSD Arena des FSV Frankfurt unglücklich mit 4:3 verloren. Mit 
einem Bus des Busunternehmens Mechler-Reisen machte sich die 
Mannschaft und ein Teil der Fans am Samstag Richtung Frankfurt 
auf. Ebenso reisten noch einige Anhänger mit privaten PKW`s und 
mit zwei Hyundai-Fahrzeugen vom Autohaus Pfaff aus Elztal-Dal-
lau nach Frankfurt-Bornheim an. Hier bedanken wir uns nochmals 
bei der Fa. Pfaff, die uns die beiden Fahrzeuge kostenlos zur Verfü-
gung stellte. Im Stadion wurden wir bestens empfangen und beim 
Einlauf der Mannschaften kam bei vielen „Gänsehaut-Feeling“ auf. 
Von Anfang bis zum Schluss unterstützten die Fans die „Freya“ mit 
den mitgebrachten Trommeln, Fahnen und Sirenen und verhielten 
sich sehr diszipliniert entsprechend der Corona-Vorschriften. Das 
Spiel wurde auf verschiedenen Kanälen per Livestream übertragen 
und von den beiden Moderatoren Meti, bekannt durch seinen You-
Tube-Kanal bei PMTV und Tobi von „Kreisligafussball.de“ auf ge-
konnte Art kommentiert. Für unsere Mannschaft und für alle Mit-
gereisten war dieses Event ein ganz besonderes Erlebnis, eine tolle 
Erfahrung und man ging als fairer Verlierer vom Platz. Danke noch-
mal an Johannes Puppan, der es uns ermöglichte an diesem sport-
lichen Highlight teilzunehmen. 
 Die Vorstandschaft des FC Freya Limbach

SV Wagenschwend & SpG Scheidental/Wagenschwend 2
Sonntag, 27.09.20 um 13.30 Uhr 
SpG Schefflenz 2 - SpG Scheidental/Wagenschwend 2
Hinweis: Der SV Wagenschwend ist an diesem Spieltag spielfrei!

Gemeinde Fahrenbach
Amtliche Bekanntmachungen

Gemeindeverwaltung  ist für Sie da!
Der Dienstbetrieb im Rathaus Fahrenbach läuft weiter im „Coro-
na-Modus“. D.h. die Bediensteten sind telefonisch und per Mail er-
reichbar, oft auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten. Für alle per-
sönlichen Termine muss  bitte weiterhin (geht auch kurzfristig!) ein 
Termin vereinbart werden. Termine sind an jedem Arbeitstag (Aus-
nahme Dienstag- und Freitag-Nachmittag) möglich. Die Termin-
vergabe bietet nicht nur einen gewissen Schutz für Mitarbeiter und 
Besucher,  sondern hat auch den Vorteil, dass der jeweilige Sachbe-
arbeiter auf jeden Fall Zeit für die Anliegen der Bürgerschaft hat, 
und dass es zu keinerlei Wartezeiten kommt.  
Auf jeden Fall ist im Rathaus das Tragen einer Mundschutzmaske 
erforderlich und natürlich gelten auch in den Amtsstuben die Ab-
stands- und Hygieneregeln.   

Wichtige Hinweise für Reiserückkehrer
Corona-Infos für Reiserückkehrer
Wer aus einem Risikogebiet nach Baden-Württemberg einreist, 
muss  einen verpflichtenden Corona-Test durchführen lassen. Auch 
wer aus Staaten einreist, die nicht als Risikogebiet ausgewiesen sind, 
kann sich innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise testen las-
sen. Das Sozialministerium hat die häufigsten Fragestellungen bei 
Reiserückkehrern zusammengefasst: https://sozialministerium.ba-
den-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/in-
fektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/faq-tests-
fuer-reiserueckkehrer/
Bitte machen Sie von diesem Informationsangebot Gebrauch. Bei 
weiteren Fragen steht Ihnen aber auch das Rathaus-Team für Ihre 
Anfragen gerne zur Verfügung.

Besprechung Hallentermine am 1. Oktober 2020  
Die Besprechung  aller Vereine  und Gruppen die im Winterhalb-
jahr die Halle im Bürgerzentrum am Limes in Fahrenbach  nutzen 
bzw. nutzen wollen, findet am Donnerstag, dem 01. Oktober 2020 
um 18. 00 Uhr in der  Halle des Bürgerzentrum statt.  Wichtig ist, 
dass alle Hallennutzer mindestens einen kompetenten Vertreter 
entsenden.  Wegen der Corona-Situation und der entsprechenden 
Vorschriften bzw. Hygieneauflagen wird die Hallennutzung  sicher 
nicht mehr wie bisher möglich sein.  

Neue Schaukeln am Spielplatz „Höhenstraße“ – Spielplätze 
wurden überprüft 

Viel zu tun gab`s in den letzten Tagen für die Mitarbeiter des ge-
meindlichen Bauhofes am Spielplatz „Höhenstraße“ in Fahren-
bach. Zwei  Schaukeln auf dem stark frequentierten Spielplatz 
mussten ersetzt  werden.  Die Schaukelgestelle aus Holz wurden bei 
einem Fachhändler erworben, die Aufstellung  der Anlagen oblag 
dem Bauhof. Und der musste im wahrsten Sinne des Wortes  “ tief 
buddeln“, denn  für die beiden Schaukeln – eine Vogelnest -Schau-
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kel und eine  herkömmliche Schaukel mit zwei  Plätzen-  waren feste 
Beton- Fundamente erforderlich.  Jetzt stehen die Schaukeln sicher, 
und „herbstlichem Schaukelvergnügen“ auf dem beliebten Spiel-
platz steht nichts mehr im Wege. 
Sämtliche Spielplätze der Gemeinde ließ die Verwaltung im übri-
gen kürzlich durch einen Fachmann der DEKRA einer fachkun-
digen Prüfung unterziehen.  Dabei wurden zwar kleinere Mängel 
festgestellt, die sukzessive behoben werden können, doch größere 
Beanstandungen oder gar mögliche Gefährdungslagen  , die einen 
sofortigen Abbau einzelner Spielgeräte  erforderlich gemacht hätten, 
gab es nicht. 

Öffentliche Ortschaftsratssitzung in Trienz
Am Mittwoch, 30.09.2020, findet um 19.00 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus Trienz eine öffentliche Ortschaftsratssitzung statt. Ta-
gesordnung: 
1. Sachstandsberichte zu laufenden / abgeschlossenen Maßnahmen
2. Überblick über aktuelle Einschränkungen durch Corona
3. Hinweise und Anfragen
4. Verschiedenes
Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen. 
Die Besucher werden gebeten, einen Mund-/ Nasenschutz bis zur 
Einnahme ihres Platzes zu tragen. Weiter Hygienemaßnahmen wie 
ausreichend Abstand zwischen den Sitzplätzen und Bereitstellung 
von Desinfektionsmittel werden erfolgen.
 Thomas Breitinger, Ortsvorsteher

Standesamtliche Nachrichten 
Eheschließungen
Am 17.09.2020 haben im Standesamt Fahrenbach  Marius Franz 
Mackamul und Scarlett Mackamul-Miesch geb. Miesch, wohnhaft 
in Fahrenbach, Lohrbacher Straße 13 , die Ehe geschlossen. 

Herzlichen Glückwunsch!  

Geburten
06.09.2020:  Levi Thomas Maier
 Eltern: Carina und Steffen Maier, Fahrenbach

Herzlichen Glückwunsch!

Sonstiges
Fahrenbacher Ferienquiz 
 Etwa 130 Lösungscoupons  für das Fah-

renbacher Ferienquiz wurden abge-
geben. Dafür schon mal ein „Dan-
keschön“ an alle die mitgemacht 
haben. Die große Zahl zeigt, dass 
das Rätseln vor Ort Spaß gemacht 
hat. Und es hat auch dazu geführt, 
dass sich generationenübergreifend 
Diskussionen über die möglichen 
Lösungen ergeben haben und sich-
manch einer doch mal wieder mit 
seiner Heimat beschäftigt hat. So  
war das Ganze ja auch gedacht ! 
Derzeit werden die Lösungscou-
pons ausgewertet.  Bei einigen Ant-
worten gibt es da übrigens durch-
aus Alternativen die anerkannt 
werden. So z.B. bei der Frage nach 
der früheren Postfiliale, die sich an 
verschiedenen Standorten befand. 

Hier wurde z.B. für Fahrenbach die Antwort „ Adolf-Weber-Stra-
ße“ genau so richtig bewertet wie die Antwort „Bahnhofstraße“.  
Für „Gesprächsbedarf “ sorgten auch die Bildausschnitte. Beson-
ders mit der Zuordnung einer Statue zu einem Gedenkstein an der 
Ecke  Mosbacher Weg/ Talstraße in Trienz hatten viele ihre Proble-
me. (she. Foto). 
Nach Auswertung aller Coupons werden in Kürze die Preisträger er-
mittelt und zusammen  mit einem „Lösungsmuster“ an dieser Stelle 
auch veröffentlicht. 

„3. Oktober- Deutschland singt“ – und  Fahrenbach singt mit 
Vielleicht haben Sie ja schon  von der Initiative „ 3. Oktober – 
Deutschland singt“  gehört. Bundesweit sind alle Generationen ein-
geladen um  an diesem Tag zur gleichen Zeit gemeinsam zu Singen.  
Hintergrund ist das 30-jährige Jubiläum der „Deutschen Einheit“.  
Eine solch kollektiver Chorgesang ist auch in Fahrenbach geplant. 
Treffpunkt von allen Bürgerinnen und Bürgern jeder Generati-
on aus Fahrenbach, Robern und Trienz (und darüber hinaus) ist 
um 19.00 Uhr am  großen Platz vor dem Bürgerzentrum „Am Li-
mes“. Friedemann Weber hat sich bereit erklärt fünf Lieder- die na-
hezu jeder kennt- auszusuchen und diese auch anzustimmen.  Man 
singt gemeinsam , genießt das Gemeinschaftserlebnis , fühlt sich als 
Teil  der Aktion „ 3. Oktober –Deutschland singt“ und erlebt einen 
besondere Zeit.  
Keine Angst, es gibt kein festgelegtes Programm  und es werden 
auch keinerlei „große Reden“ geschwungen. Es geht einzig und al-
lein  um das Gemeinschaftserlebnis. Allerdings gilt  auch dabei die 
Corona-Richtlinie, und deshalb heißt es für alle Teilnehmer „Ab-
stand halten“.
Merken Sie sich den Termin  vor, planen Sie , egal ob jung oder alt 
ihr Mitmachen ein, und kommen sie vorbei am Samstag 3. Okto-
ber um 19.00 Uhr am Bürgerzentrum „Am Limes“ getreu dem 
Motto „Deutschland singt- und Fahrenbach singt mit“. Weitere 
Infos gibt`s im Internet Stichwort „3. Oktober- Deutschland singt“.

Neu: Kreativ mit Stempeln, Stanzen und Papier
Für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren
Sibylle Beichert / Samstag, 05.12.20, 09:45 - 12:15 Uhr / 1 Termin / 3,33 
UE / Grundschule, Bahnhofsstraße 30, Fahrenbach / ab 10 Teilnehmen-
den: 10 Euro; bei 8-9 Teilnehmenden: 13 Euro; bei 6-7 eilnehmenden: 
17 Euro / Anmeldung unter Tel. 06261-6741710 Kurs 210FAB

Vereinsnachrichten
Fußballtermine aktuell

Es geht doch! Am vergangenen Wochenende wurde die Bilanz unse-
rer Vereine endlich aufgewertet. Der  VfR Fahrenbach siegte gegen 
den SV Obrigheim  deutlich, die Reserve der SG Fahrenbach/Ro-
bern  holte gegen die SG Schefflenz ein Unentschieden und auch 
die Trienzer Damen schafften gegen Seckach II ein 1:1.  Weiter im 
sportlichen Tief befinden sich dagegen  der Sv Robern ( Heimnie-
derlage gegen Neckargerach) und die SG Trienz/ Limbach II ( Nie-
derlage in Neckarburken). 
Am kommenden Wochenende müssen sich die Anhänger der VfR 
Fahrenbach und des SV Robern auf geänderte Anfangszeiten ein-
stellen. Der VfR beginnt seine Auswärtspartie beim FC Mosbach 
erst um 16.15 Uhr. Die Masseldorner haben zwar eine superstarke 
Abwehr, dennoch ist durchaus was drin für die Fahrenbacher Elf, 
vor allem nach dem Sieg über Obrigheim. 
Der SV Robern beginnt am Sonntag um 16.45 Uhr in Oberscheff-
lenz.  Bei dieser Partie ist die Vorgabe klar. Robern muss und will 
natürlich auch gewinnen um endlich „in die Spur“ zu kommen. 
Die SG Fahrenbach/Robern II tritt am kommenden Sonntag um 
13.00 Uhr in Binau gegen die neu gegründete SG Binau/Obrigheim an.  
Die SG Trienz/Limbach II erwartet in der A-Liga den Aufsteiger 
aus Hochhausen.  Hochhausen ist super gut in die Runde gestartet, 
kam dann  aber außer Tritt. Sicher ein Gegner gegen den man was 
holen kann. Anpfiff am Sonntag in Trienz ist um 16.00 Uhr .
„Pokalfieber“ herrscht am Samstag in Trienz. Die Damen der  
SG Trienz /Wagenschwend erwarten im Viertelfinale des Damen-
Kreispokals den SV Katzental.  Zwei Teams die auf Augenhöhe agie-
ren und so sicher ein spannendes Spiel bieten. Los geht das Pokal-
spiel am Samstag 26.09. um 17.00 Uhr in Trienz. 
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Fußball gespielt wird in Trienz auch schon am Freitag, 25.09.  Ab 
19.00 Uhr spielen bei „Flutlicht-Atmosphäre“  die  A-Junioren der 
JSV Limbach/Fahrenbach  gegen die JSG Kleiner Odenwald. 

VfR Fahrenbach
Mitgliederversammlung
Am Freitag, 09. Oktober 2020, findet um 20.00 Uhr im VfR-Sport-
heim die ordentliche Hauptversammlung des VfR Fahrenbach statt. 
Hierzu sind alle aktiven und passiven Mitglieder recht herzlich ein-
geladen. Es ist folgendes zu beachten:
Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung (Vorname, Name, Ad-
resse, Tel.) möglich bei:
Volker Rosenbaum 0151-18823236, v.rosenbaum@web.de
Patrick Eil  0174-2166778, patrick.eil@web.de
Christoph Weber  0151-15760436, christophw87@web.de
Zuvor erfolgt die Versammlung des Fördervereins des VfR um 19.00 
Uhr. Anträge sind bis 05.10.2020 schriftlich an einen der Vorsitzen-
den zu richten.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Ehrungen
4. Bericht des Vorstandes
5. Bericht des Schriftführers
6. Bericht des Spielausschuss/Trainer
7. Bericht Jugendleiter VfR
8. Vorstellung JSV Limbach-Fahrenbach
9. Bericht Viet Vo Dao
10. Kassenbericht
11. Bericht der Kassenprüfer
12. Entlastung der Vorstandschaft
13. Anträge
14. Verschiedenes

Förderverein VfR Fahrenbach
Generalversammlung 
Am Freitag, 09.10.2020, findet um 19.00 Uhr die ordentliche Mit-
gliederversammlung des Fördervereines des VfR Fahrenbach in 
dem Vereinsheim des VfR Fahrenbach statt. Alle Mitglieder, Freun-
de und Gönner des Vereines sind hierzu herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht des 1. Vorsitzenden 
3. Bericht des Schriftführers
4. Kassenbericht
5. Bericht des Kassenprüfers
6. Aussprache und Entlastung
7. Neuwahlen
8. Anträge/Verschiedenes 
Anträge zu dieser Versammlung sind bis 21.09.2020 schriftlich bei 
dem 1. Vorsitzenden Christian Ferstl einzureichen.  

OGV Fahrenbach
Apfelsaftaktion 
Der Obst- und Gartenbauverein Fahrenbach muss leider die für den 
26.09.2020 geplante Apfelsaftaktion aufgrund der aktuellen Lage ab-
sagen.

Musikvereins Feuerwehrkapelle Fahrenbach e.V
Generalversammlung
Die Generalversammlung des Musikvereins Feuerwehrkapelle Fah-
renbach e.V. wird am 24.Oktober 2020, um 19.00 Uhr im Cafe 
„G’mütlich in Fahrenbach nachgeholt. Um die Hygiene-und Ab-
standsbedingungen einhalten zu können, bitten wir um vorherige 
Anmeldung beim 1.Vorsitzenden Kurt Brand.
Folgende Tagesordnungspunkte stehen an:
Top 1: Begrüßung  1. Vorstand
Top 2: Totenehrung
Top 3: Bericht 1. Vorstand
Top 4: Bericht Schriftführer
Top 5: Bericht Kassier

Top 6: Bericht  Musikervorstand
Top 7: Bericht Jugendleiter
Top 8: Bericht Dirigent
Top 9:  Bericht Kassenprüfer
Top 10: Entlastung des Vorstandes
Top 11: Wahlen
Top 12: Anträge
Top 13: Verschiedenes
Anträge sind bis spätestens eine Woche vor der Versammlung beim 
1. Vorsitzenden Kurt Brand einzureichen.

SV Robern
Schlachtfest „to go“ beim SV Robern
Der Sportverein Robern schlachtet am Freitag, 16.Oktober wieder 
ein Hausschwein und holt das im März aufgrund der Corona-Pan-
demie ausgefallene in anderer Form nach. Auf Kesselfleisch mit 
Sauerkraut muss aufgrund der derzeitigen Situation verzichtet wer-
den, aber nicht auf Blutwurst, Leberwurst und Bratwurst in Dosen 
oder im Darm. Alle Liebhaber von Hausmacherwurst können Do-
senwurst und Darmwurst beim SV Robern kaufen und dadurch den 
Verein in finanzieller Sicht unterstützen. Sie können ihre Vorbestel-
lungen per Telefon bei Erwin Albert (06267-6145), über ein Formu-
lar auf unserer Homepage (www.sv-robern.de/schlachtfest) oder in 
eine Liste im Sportheim aufgeben. Die Wurstdosen und die Darm-
wurst können am Samstag, 17. Oktober von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
im Sportheim abgeholt werden. Der Sportverein Robern hofft auf 
viele Bestellungen.  

News, Abt Fitness & Aerobic
Wie schon angekündigt unsere aktuellen SPORT-u ENTSPAN-
NUNGSangebote: 
Donnerstags, ab 1. Oktober:  FunTone Basic /19.00-20.00 Uhr/T.
Brauch FunTone Basic (für Männer und Frauen) ist ein klar struk-
turiertes und multidimensionales Training für den ganzen Körper 
und jede Problemzone. In einer Art Intervalltraining werden Bewe-
gungsabläufe geübt und Muskelgruppen trainiert. Dieses Training 
fördert die Koordination, regt den Fettstoffwechsel an, verbessert 
die Bindegewebestrukturen und sorgt somit für Figurstraffung und 
Fettreduktion. Es werden nur wenige Aerobic-Schritte im Warm up 
verwendet – deshalb auch für Einsteiger  gut umsetzbar  Training/
Anmeldung:Tanja Brauch: Tel 06267-1517 oder brauchtanja@on-
line.de 
Freitags, ab 2. Oktober: „Fight-Sports“ 18.00 – 19.00 Uhr C/
Gramlich Power-Sportstunde mit motivierender Musik welche 
Kampfsportelemente aus Kickboxen, Tackwando und Karate ent-
hält. Fitnessgewinn durch Steigerung der Körperkraft, Ausdauer 
und Beweglichkeit. Trainingsprogramm für Mann & Frau! Trai-
ning/Anmeldung: Cris Gramlich crisuwe@t.online.de oder Tel 
016150509965
Montags, ab 5. Oktober:, „Starker Rücken –Körper fit“,    12x                     
Kurs I: 19.00-20.00 Uhr, Kurs II: 20.15-21.15 Uhr  M.Bechtold  
Gesundheitsprogramm FIT & GESUND:  Steigerung  der Fitness  
mit Schwerpunkt Rückenarbeit. Unterschiedliche Stundenbilder – 
mal sanft, mal kraftvoll, mal mit – mal ohne  Kleingeräte  sowie pas-
sende Musikauswahl  sorgen jeden Montag für eine Überraschung. 
Muskelkräftigung, Verbesserung der Haltung, mehr Beweglichkeit 
und gute Laune sind das Ergebnis.  Gemischtes Publikum (ideal 
auch für Paare) – für Hobbysportler und solche, die es werden wol-
len. Dieses Angebot ist durch den Pluspunkt Gesundheit DOSP aus-
gezeichnet und wird von der Zentralen  Prüfstelle Prävention an-
erkannt. (Kostenerstattung Krankenkassen)                   
Dienstags, ab 6. Oktober: Hatha Yoga 19.00 – 20.30 Uhr  8x               
Zeit für sich, Achtsam sein, loslassen, auf den Körper hören, dem 
Atem lauschen, die Gedanken bündeln. Einfach zur Ruhe kommen. 
Zusätzlich wird der Körper durch Asanas gekräftigt und gedehnt. 
Blockaden werden gelöst. Energie kann strömen. Anspannung und 
Entspannung – beides gehört zum Leben.              Training/Anmel-
dung: M.Bechtold, martina.bechtold@yahoo.de oder  06267/424  di
Terminübersicht siehe auch WebSeite sv-robern.de (Abt Fitness und 
Aerobic, aktuelles Programm)           

http://www.sv-robern.de/schlachtfest
mailto:brauchtanja@online.de
mailto:brauchtanja@online.de
mailto:crisuwe@t.online.de
mailto:martina.bechtold@yahoo.de
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Selbstverständlich halten wir uns an vorgegebene Hygienevor-
schriften und richten uns nach dem vom DTB empfohlenen Hy-
gienekonzept „für vereinsbasiertes Sporttreiben im Fitness & Ge-
sundheitssport“. Aus diesen Gründen behalten wir es uns auch  vor, 
die Maximalteilnehmerzahl in den einzelnen  Stunden zu regulie-
ren und bitten darum,  Bade/Sauna-Handtücher (zum Drüberlegen) 
oder eigene Matten mitzubringen....
Alle Angebote finden im DGH statt. Für Mitglieder der Abteilung 
Fitness & Aerobic sind unsere Angebote   Teil des Jahresprogramms 
– für Vereinsfremde gerne als Kurs buchbar. Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen und auch auf neue Gesichter! 
 Abt Fitness & Aerobic, SV R

KKS Trienz
Unser traditionelles Räucherfischessen findet am 10.10.2020 ab 
16:00 Uhr im Schützenhaus des KKS-Trienz statt.
Folgende Gerichte werden frisch zubereitet: Forelle frisch aus den 
Räucherofen dazu Hausgemachter Kartoffelsalat oder Brot. 
Neu: Fischburger mit Pommes 
Alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen. Wir bitten um Vorbestel-
lung bei Thomas Göndör Tel: 0151/14159628

Kirchliche Nachrichten
Evangelische Nachrichten 

Sonntag, 27.09.2020
10:00 Uhr  Hauptgottesdienst, Ev. Kirche Fahrenbach (Pfr. Michael 

Roth-Landzettel)
Mittwoch, 30.09.2020
18:00 Uhr Konfirmandenunterricht, Fahrenbach
Samstag, 03.10.2020
10:00 Uhr Erntedankgottesdienst, Ev. Kirche Fahrenbach (Pfr. Mi-

chael Roth-Landzettel) 
Sonntag, 04.10.2020 
10:00 Uhr  Erntedankgottesdienst, Ev. Kirche Fahrenbach (Pfr. Mi-

chael Roth-Landzettel)

Gottesdienst in der Kirche und im Live-Stream
Liebe Gemeinde, der Herbst kommt und wir gehen… Zumindest 
von draußen nach drinnen. Da es immer kühler wird und immer 
unsicherer, ob ein Gottesdienst draußen gefeiert werden kann, ha-
ben wir als Kirchengemeinderat entschieden, die Gottesdienste ab 
20.09.2020 wieder wöchentlich in der Kirche zu feiern. 
Parallel soll der Gottesdienst für alle, die zwar mitfeiern, aber (noch) 
nicht (wieder) in die Kirche möchten, per Live-Stream übertragen 
werden. Wir hoffen, dass wir den Stream schon zu diesem Gottes-
dienst einrichten können.
Er sollte unter diesem Link, der auch noch auf die Homepage gestellt 
wird, aufgerufen werden können: https://youtu.be/BOdxxZ20OI0 
Wer sich unter die Empore setzt, ist bei der Übertragung zuverlässig 
nicht zu sehen. Jedoch soll die Kamera ohnehin möglichst so einge-
stellt werden, dass die Besucher allenfalls von hinten zu sehen sind. 
In der Kirche gilt zudem ein strengeres Schutzkonzept als im Freien. 
Dieses muss unbedingt beachtet werden.
Bitte beachten Sie folgendes Schutzkonzept (Stand 20.09.2020):
Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist nicht erforderlich. Bei einer 
„normalen“ Anzahl von Gottesdienstbesuchern (wie vor der Coro-
na-Krise an einem „normalen“ Sonntag) reichen die verfügbaren 
Plätze aus. (Für die Feiertage muss noch eine separate Lösung ge-
funden werden.) Sollten jedoch wider Erwarten mehr kommen, als 
Plätze vorhanden sind, können wir jedoch niemanden mehr einlas-
sen, sobald alle Plätze belegt sind. 
Jeder Mitfeiernde muss sich in eine Anwesenheitsliste eintragen 
(bitte bringt möglichst einen eigenen Stift mit). Der Name, An-
schrift und Telefonnummer müssen gut lesbar angegeben werden. 
Wer möchte, kann sich vorab im Pfarramt „registrieren“ lassen 
(Man sucht sich einen gut merkbaren Wunschkürzel aus, wie den 
Geburtstag oder das Nummernschuld und gibt dazu seine persön-
lichen Daten an. Dann braucht man beim Gottesdienst nur noch 
sein Kürzel einzutragen). Die Liste wird Datenschutzkonform auf-

bewahrt. Nur das Gesundheitsamt darf diese im Falle eines Infek-
tionsgeschehens einsehen.
Wir müssen darauf bestehen, dass jeder eine Maske trägt, bis der 
Gottesdienst beginnt und sie auch beim Verlassen des Gottesdiens-
tes wieder aufsetzt. Vorzeitig absetzen darf die Maske nur der, der 
an der Wand seinen Platz eingenommen hat, da dieser Platz weit 
genug vom Mittelgang und damit von den später eintreffenden, vor-
beilaufenden Gottesdienstbesuchern entfernt ist (die Gänge an den 
Außenwänden sind gesperrt).
Beim Verlassen (ebenfalls mit Maske), wir die Kirche von hinten 
nach vorne „geleert“. Das heißt, dass diejenigen, die vorne sitzen, 
als letzte die Kirche verlassen und die, die hinten sitzen, als erste. 
Der Abstand der Sitzplätze ist vorgegeben. Jeder Sitzplatz hat ein 
Sitzpolster. Diese dürfen nicht eigenmächtig verschoben werden, 
damit die Mindestabstände zuverlässig eingehalten werden. („Vor-
gerichtet“ sind Sitzgruppen von ein bis drei Personen)
Das Singen und Mitsprechen von Vaterunser und Glaubensbekennt-
nis ist wieder gestattet. Allerdings NUR MIT MUNDSCHUTZ! Wer 
mitsingen oder -sprechen möchte, muss diesen zum Singen und 
Sprechen aufsetzen. 
Bitte nehmen sie nach Möglichkeit eigene Gesangbücher von zu 
Hause mit. Die Gesangbücher der Kirche dürfen jedoch genutzt 
werden, wenn diese eine Woche nicht in Gebrauch waren. 
Bleiben Sie bei Erkältungssymptomen und Fieber bitte zu Hause.

Bürozeiten Sekretariat: dienstags 9.00-13.00 Uhr
Sprechstunden des Pfarrers: jederzeit nach telefonischer Vereinbarung
Sie können uns erreichen: Telefon: 06267-284 (AB),  Fax: 06267/6622, 
Mail: pfarramt@ev-fahrenbach.de – Besuchen Sie uns auch auf un-
serer Homepage www.ev-fahrenbach.de oder auf der Bezirks-Home-
page:  www.Evangelischer-Kirchenbezirk-Mosbach.de – Beachten Sie 
bitte, dass unsere Kirche tagsüber zur persönlichen Andacht geöffnet 
ist. 

Katholische Nachrichten

Erntedankgottesdienst in Trienz zum Thema „Geschenkt“
Am 3. Oktober feiern wir in Trienz um 18.30 Uhr den Erntedank-
gottesdienst. Der Gottesdienst wird über lifestream übertragen.
In diesem Jahr wollen wir auch wieder die Erntedankaktion  
„Jedem so viel er braucht“ zu Gunsten der Tafel unterstützen. Tafel-
läden ermöglichen es sozial schwachen Menschen, ihren Bedarf an 
Lebensmitteln zu besonders günstigen Preisen zu erwerben.
Wir bitten an Erntedank um Spenden für den Tafelladen - vor al-
lem um haltbare Lebensmittel wie z.B. Mehl, Zucker, Nudeln, Lin-
sen, Konserven, Reis, H-Milch, Kosmetika – (auch Geldspenden 
sind willkommen) 
Diese Produkte werden in den Tafelläden sehr selten zur Verfügung 
gestellt, da die Firmen fast nur Lebensmittel spenden, die kurz vor 
der Überschreitung des Haltbarkeitsdatums liegen. Nach dem Ern-
tedankgottesdienst werden die Spenden dem Tafelladen zur Verfü-
gung gestellt, wo sie gerade auch jetzt in der Corona-Zeit  dringend 
benötigt werden.
Sie können die haltbaren Lebensmittel ab dem 19.09.20 einfach hin-
ten in der Kirche abstellen. Bringen Sie wie gewohnt am 03.10.20 
Ihre Erntegaben. Sie werden zusammen mit den Spenden für den 
Tafelladen vor dem Altar aufgestellt und gesegnet.
Selbstverständlich bleibt es jedem selbst überlassen, ob er nach dem 
Gottesdienst seine Erntedankgaben an die Tafel gibt oder wieder mit 
nach Hause nehmen möchte. Auch Geldspenden sind willkommen.
Helfen Sie uns, diese Aktion zu unterstützen. 
Wir sagen schon jetzt ein herzliches Dankeschön.

Bitte beachten Sie auch, dass unsere Kirche tagsüber zur persönlichen 
Andacht geöffnet ist.

https://youtu.be/BOdxxZ20OI0
mailto:pfarramt@ev-fahrenbach.de
http://www.ev-fahrenbach.de
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Wir besichtigen Ihre Immobilie mit den Interessenten in 
einem virtuellen 360°-Rundgang.

Besichtigen 
ist einfach.

www.s-immobilien-ntow.de

   

S Sparkasse   
 Neckartal-Odenwald

Buchen 

Dirk Maylandt

06261/86-3190 

dirk.maylandt@ 

s-immobilien-ntow.de 

Unsere Aufnahme zeigt die Service-Mannschaft des Autohauses Gramling. 
Im Hintergrund links vom Fahrzeug Felix Gramling (Geschäftsführer) so-
wie rechts Alfred Hubert (Serviceleiter). 

Große Freude bei Mercedes Gramling 
über erneute Auszeichnung  
für höchste Serviceleistung 
Mosbach/Walldürn – Für herausragende Serviceleistungen 
und höchste Kundenzufriedenheit erhält das Autohaus Gram-
ling zum wiederholten Mal das Prädikat „Service mit Stern“. 
Diese Auszeichnung steht für besten Service, hervorragen-
de Kundenbetreuung und besonderes Qualitätsniveau. Der 
Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland vergibt das Prädikat 
jährlich an Vertriebspartner in Deutschland auf Basis einer 
internen Kundenzufriedenheitsmessung. Diese Messungen 
spiegeln die Zufriedenheit der Kunden wider und sind Basis 
für die Vergabe des Service mit Stern Prädikats, das damit 
einer Auszeichnung durch die Kunden des Autohauses Gram-
ling entspricht.
„Ohne die professionelle Arbeit des Teams und einer treuen 
Kundschaft würde das nicht gehen“, meint der Geschäftsfüh-
rer Felix Gramling, der das traditionsreiche Familienunter-
nehmen in 4. Generation führt.

Anzeige

LIMBACH

Limbach
Marktplatz 4

Tel. (0 62 87) 8 11

Unser Angebot für´s Wochenende am
Freitag, 25. September & Samstag, 26. September

pikante Schaschlikpfanne  kg 7,90 €
hausmacher, grobe Bratwürste  100 g  0,89 €
Paprikalyoner   100 g 1,19 €
Krakauer mit und ohne Kümmel  100 g 0,89 €
Fleischsalat  100 g 0,99 €

Anzeigen ganz einfach per E-Mail aufgeben:

anzeigen@henn-bauer.de
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Seniorenresidenz 
Haus Theresa

www.Haus-Theresa.de

Beste Pflege 
zu fairem Preis

•  seit 25 Jahren
 familienbetrieben
•  wiederholt MDK-Note 1,0
•  Heimplatz ab 1500,- € 
 Eigenanteil
•  Einzelzimmer oder auf 
 Wunsch Doppelzimmer
•  moderner Neubau oder 
 Haupthaus mit Innenhof und Café
•  idyllische Lage in Mudau-Steinbach

Familie Matz
Poststr.14 •69427 Mudau

Tel.06284-9203-0 • info@haus-theresa.de  

Zur Verstärkung unseres Teams in Mudau suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Aushilfe im Werksverkauf
m/w/d (Mini-Job)

mit dem Schwerpunkt Verkauf von Holz-Pellets und 
-Briketts am Produktionsstandort Mudau
Ihre Aufgaben:
•  Betreuung, Beratung und Verkauf an Bestandskunden
• Aushändigen der Ware an Kunden 
•  Vollständige Dokumentation des Verkaufsprozesses
•  Unterstützung der Neukundenakquise
Der/Die ideale Kandidat/in:
•  Verkaufs- und Organisationsgeschick
•  Ein kundenorientiertes und freundliches Auftreten
•  Erfahrung im Privatkundenvertrieb 
•  Begeisterung für Pellets und Briketts
•  Staplerführerschein (wünschenswert)
•  geplante Arbeitszeit: Samstag von 9:00 – 16:00 Uhr 

EC Bioenergie GmbH & Co. KG  
z.Hd. Frau Nadine Cionco
Englerstr. 4, 69126 Heidelberg
Telefon 06221/36 49-50
Bewerbung-vertrieb@bioenergie-heidelberg.de

www.wohlundwarm.de

LIMBACH

Elztal-Auerbach
Schefflenzer Straße 20 
Tel. (0 62 93) 92 83 20

NEU ab 1. Oktober in unserer 
Filiale in Auerbach!

Täglich frische Backwaren  
von der Bäckerei Schmitt  
in Limbach.
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� Shell-Heizöl
� Kohle
� Brennholz
� Holz-Pellets
� SB-Dieseltankstelle

Telefon (0 62 87) 10 97 oder 17 69
74838 Limbach · Lindenweg 8

Bei uns sind 
Sie immer in 
guten Händen

Hasselbach_Heizoel_KW02-10:Layout 1  19.02.2012  11:47 Uhr 

Tel. (0 62 74) 92 94 21 oder (01 70) 9 90 55 88

Seit 1961 Geflügelverkauf

Junghennen bis legereif,  

Masthähnchen, Enten, Gänse, Puten,  
Perlhühner und Wachteln.
Verkaufstag am:  Donnerstag, 1. Oktober 2020  

Zum letzten Mal in diesem Jahr!
  Heidersbach  Milchhaus    9.45 Uhr  

Limbach  Rathaus  10.00 Uhr  
Scheringen  Rathaus  10.30 Uhr  
Laudenberg  Milchhaus  10.45 Uhr  
Wagenschwend  Post  11.00 Uhr

Geflügelhof Pollmeier  
Telefon (01 70) 5 50 18 94 und (0 62 67) 14 06 (ab 15 Uhr) 

74821 Mosbach-Sattelbach

MUSCHELNMUSCHELN
– ab sofort wieder bei uns! –
74838 Limbach · Marktplatz 7

ABHOLSERVICE: Tel. 0 62 87/933 62 77
Öffnungszeiten: Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag

pe
peroncino calabrese

Facharztpraxis für Allgemeinmedizin
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine

Med. Fachangestellte (m/w/d) (Teilzeit)
ab sofort oder später.

Wir bieten:   verantwortungsvolle, vielseitige Tätigkeit, siche-
ren Arbeitsplatz, nettes Team.

Wir erwarten:  Berufserfahrung, Organisationstalent, Freundlich-
keit, Engagement, Teamfähigkeit.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung an:

Dr. med. Daniel Körting
Zum Sobertsbrunnen 1 · 69429 Waldbrunn

gültig vom 25. 9.  
bis 1. 10. 2020

Landmetzgerei HELMUT RAUSCH jun.
Limbach, Tel. 06287/929556 · Krumbach, Tel. 06287/222
Laudenberger Straße 5 Lindenstraße 12 
www.landmetzgerei-rausch.de 

Gemischtes Gulasch 
~ vom Rind und Schwein, mager und handgeschnitten! kg € 9.80
Leckere Käsewiener
~ kalt und heiß ein Genuss! 100 g € 1.05
Pizzafleischkäse
~  auch zum Selbstbacken, verschiedene Größen,  

in der praktischen Aluschale! 100g € 0.95
Stange Lyoner 
 Stück, ca. 800 g € 6.00
Am Samstag: 9.00 Uhr gegrillte Schweinshaxen, 
11.45 Uhr gegrillte Hähnchen Wir bitten um Vorbestellung!

Schmecken Sie den Unterschied!
Alle Fleisch- und Wurstwaren sind aus eigener Schlachtung,  

von Tieren aus kontrollierten Betrieben unserer Region.

Neugereut 2 · 74838 Limbach
Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax (0 62 87) 92 58-84 
E-Mail: druckerei@henn-bauer.de · www.henn-bauer.de

Trauerdrucksachen oder  

Erinnerungsbilder für einen  

lieben Verstorbenen

Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Erinnerungsbildern 
für Ihre lieben Verstorbenen. Sprechen Sie uns an, wir regeln 
alles Weitere für Sie, kurzfristig und preisgünstig!

Ihr(e) Verstorbene(r) hatte ein Lieblingsplätzchen?
Bringen Sie uns ein Bild, wir drucken es auf die erste Seite Ihres 
Erinnerungsbildes. Auch eine Auswahl an schönen Motiven un-
serer Gegend bieten wir Ihnen an. 
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Kispert-Bau GmbH | Industriestraße 16 | 74838 Limbach
06287-228 | https://kispert-bau.de | info@kispert-bau.de

WIR SUCHEN (m/w/d)

 MAURER

 BAUGERÄTEFÜHRER

 BERUFSKRAFTFAHRER

 FACHARBEITER

JETZT BEWERBEN!

Gartenweg 3 · 74821 Mosbach
Telefon:  (06261) 19418 oder 37253
E-Mail:   info@schuelerfoerderung-lenz.de
Internet: www.schuelerfoerderung-lenz.de

• Alle gängigen Fächer und Schularten
im Einzel- und Gruppenunterricht (bis zu 3 Schüler)

• Crashkurse zur Vorbereitung
auf Klassenarbeiten und GFS

• Prüfungsvorbereitung, Ferienkurse
• Kostenloser Probeunterricht

Hier lebe ich – hier kaufe ich ein!


